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Beilage zu No. 2 der Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen.

Die forstlichen Postulate
in der Motion Baumberger
Referat von Herrn Regierungsrat J. Huonder

gehalten anlässlich der Forstdirektoren-Konferenz
vom 19. Oktober 1929 in Zürich

Ä. Einleitung.
Zu Beginn der Dezember-Session 1924 reichte Herr National-

rat. Baumberger eine Motion folgenden Wortlautes ein:

«Angesichts der sich mehrenden Klagen über die Entvölkerung
unserer Hochtäler und über die zunehmende Erschwerung der
Existenzbedingungen der Hochtalbevölkerungen wird der Bundes-
rat ersucht:

1. Das eidgenössische statistische Amt mit der beförderlichen
Ausarbeitung einer vergleichenden Statistik über die Bevölke-
rungsbewegung der schweizerischen Hochtäler (Höhenlage von
700 M. ü. M. und mehr) in den letzten 50 Jahren zu beauftragen;

2. eine Enquete über die Lage unserer Hochtalbevölkerungen
unter Herbeiziehung geeigneter Organe zu veranstalten in folgen-
den Punkten:

a) Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse;
b) die Bewegung in den Schülerzahlen;
c) die ärztliche Besorgung der Hochtalbevölkerungen inkl. Ge-

burtshilfe;
d) physischer Zustand der Bevölkerung;
e) die Verkehrs- und Wegverhältnisse (Entfernung bis zur

nächsten Fahrstrasse; Eisenbahnstation, Post, Telegraph,
und Telephon;

f) die Kreditverhältnisse;
g) die Bestossung der Alpen;

LeilsZe ?u blo. 2 der Lebweixeriseken ^eitsekriki kür Forstwesen.

Ois korstiicken Postulate
in âer Notion Lsuinberger
kîekerst von t^errn peZierunAsrst /. tiuonder

gebslten snlszsliok 6er korstäirektoren-Konkersnx
vom 19. Oktober 1929 in ^ürick

/i. klinIeitunZ.
Beginn der l)exenrber-8ession 1924 reiebte Herr National-

rat Rauinberger eine Ktotion folgenden KVortlautes ein:

«-Vngesielits à sià inebrenden Klagen über die Kntvölkerung
unserer Kloebtäler und über die xunebinende Krsebwerung der
Kxistenxbedingungen der blocbtalkevölkerungen wird der Rundes-
rat ersucbt:

1. Das eidgenössisebe statislisebe àrt rni 1 der beförderlieben
Ausarbeitung einer vergleicbenden Statistik über die Levölke-
rungsbewegung der scbweixeriscben llocütäier (blöbenlage von
799 Kl. ü. KI. und inebr) in den letzten 59 .lab reu xu beauftragen;

2. eine Kn^uete über die Rage unserer bloebtalbevölkerungen
unter lderbeixiebung geeigneter Organe xu veranstalten in folgen-
den l?unl<ten:

a) Nie Bebens- und kvbeitsverbaltnisse;
b) die Bewegung in den Lcbülerxablen;
c) die ärxtliebe Besorgung der bloebtalkevölkerungen inkl. (le-

burtsbille;
d) pb^siscber Zustand der Bevölkerung;
e) die Verkebrs- und KVegverbältnisse (Kntternung bis xur

näcbsten Babrstrasse; Kisenbabnstation, Bost, Belegrapb.
und d'slepbon;

f) die Kreditverbaltnisse;
g) die Bestossung der .Klpen;
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Ii) die Steuerleistung der betreffenden Bevölkerungen;
i) Eigentumsverhältnisse bei den Alpen und die Gefahr des

Aufkaufes derselben durch Genossenschaften des Unterlandes;
k) Wirkung der Elementarschäden;
1) die Frage der Ueberzahlung und Ueberschuldung von Grund

und Boden.
3. Der Bundesversammlung bis Ende 1927 die Resultate dieser

Statistik und Enquete zu unterbreiten.»

Am 20. April 1926 wurde die Motion vom Nationalrat, am
6. Okiober des gleichen Jahres vom Ständerat erheblich erklärt.

Zur Beratung und Durchführung der verlangten Erhebungen
wurde am 27. April 1927 eine ausserparlamentarische Kommission,
bestehend aus 21 Mitgliedern bestellt. Dieselbe setzte sich aus
Mitgliedern der eidgen. Räte und der kantonalen Regierungen,
sowie Personen, die mit den besonderen Lebensbedingungen der
Gebirgsbevölkerung speziell vertraut .sind, zusammen. Die Ver-
treter der beteiligten Bundesverwaltungen wurden als technische
Mitarbeiter zugezogen. Später kamen noch die Vertreter verschie-
dener gemeinnütziger Gesellschaften und Berufsverbände dazu.

Die konstituierende Sitzung fand am 28. Juni 1927 statt. In
Anbetracht des grossen Arbeitspensums gliederte sich die Kom-
mission in 5 Subkommissionen.

Das Tätigkeitsgebiet der Technik der Land-, Alp- und Forst-
Wirtschaft wurde der Subkommission II überwiesen. Dieser Kom-
mission gehörten an:

Ständerat Moser, Bern, als Präsident; Nationalrat Gabathuler,
Weite-Wartau; Direktor Techtermann, Freiburg; Professor Bern-
hard, Zürich; Ständerat Bertoni, Lugano, und der Sprechende.

Die Subkommission II behandelte ihr Pensum in 3 Sitzungen,
nämlich am 2. September 1927 in Schwvz, am 18. Juli, 17. und
18. Oktober 1928 in Bern.

Hier soll selbstverständlich nur die Tätigkeit der Subkom-
mission II besprochen werden, soweit dieselbe die Forstwirtschaft
berührt, und auch da ist es nicht möglich, alle die in den einzel-
nen Sitzungen aufgeworfenen und diskutierten Fragen zu behau-
dein. An Hand der Verhandlungen werde ich versuchen, die wich-
tigsten Punkte herauszuschälen, um dann nachher die formu-
lierten Kommissionsanträge, das Forstwesen betreffend, in ihrer
praktischen Auswirkung etwas näher zu beleuchten.

Zuerst möchte ich Sie, meine Herren, noch auf die bereits
erschienenen Publikationen i. S. aufmerksam machen. Als wich-
tigste seien genannt:

1. Hilfe für die Gebirgsbevölkerung, von Alfred Strüby,
eidgen. Kulturingenieur.
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b) die 8teuerleistung der betretenden Levölkerungen;
i) Ligentumsverbältnisse bei den blpen und die Lekabr des

bukkaules derselben dureb Oenossensebaktsn des Unterlandes;
k) >Virkung der Llementarscbâden;
I) die präge der Lekerxablung und Lebersebuldung von (bund

und Loden.
3. Der Lundesversammlung dis Lnde 1927 die Lesultate dieser

8tatistik und Lnczuete xu unterbreiten.»

bin 29. bpril 1926 wurde die ^lotion vom Xutiunulrut. am
6. Oktober des gleieben .tut»res vom 8tänderat erbeblicb erklärt.

iLur Leratung und Durebtubrung der verlangten Lrbebungen
wurde ain 27. bpril 1927 eine ausserparlsmentarisebe Kommission,
destelrend aus 21 i>litgliedern bestellt. Dieselbe setzte sieb aus
Mitgliedern der eidgen. Läte und der kantonalen Legierungen,
sowie Personen, die in it den besonderen Lebensbedingungen der
Oebirgsbevölkerung speciell vertraut sind, xusaimuen. Oie Ver-
treter der beteiligten Lundesverwaltungen wurden als teebniscbe
.Mitarbeiter xugexogen. später kamen nocb die Vertreter verscbie-
dener gemeinnütxiger Oesellscbakten und Lerulsverbände daxu.

Die konstituierende 8itxung land am 28. duni 1927 statt. In
bnbetraebt des grossen Arbeitspensums gliederte sieb die Kom-
inission in 5 8ubkommissionsn.

Das Tätigkeitsgebiet der peebnik der Land-, bip- und borst-
wirtscbakt wurde der 8ul)kommission II überwiesen. Dieser Ivom-
inission gebarten an:

8tänderat Closer, Lern, als Präsident; biationalrat Oabatbuler,
VVeite->Vartan; Direktor Leebtermann, preiburg; prokessor Lern-
lrard, ^ürieb: 8tänderat Lertoni, Lugano, und der 8precbende.

Die 8ubkominission ll bebairdelte ibr Pensum in 3 8itxungen,
nämlieb am 2. September 1927 in 8rbwvx, ain 18. .luli, 17. und
18. Oktober 1928 in Lern.

liier soll selbstverständlicb nur die Lätigkeb der 8ubkom-
Mission II besproeben werden, soweit dieselbe die porstwirtsebakt
berübrt, und aueb da ist es niebt möglicb, alle die in den einxel-
nen 8itxungen aukgeworkenen und diskutierten prägen xu bebau-
dein. bn Land der Verbandlungen werde ieb versucben, die wicb-
tigsten Punkte berausxusebälen, um dann naebber die kormu-
lierten Ivommissionsanträge, das Porstwesen betretend, in ibrer
praktiseben buswirkung etwas näber xu bsleuebten.

Zuerst mäcbte ieb 8ie, meine Herren, noeb auk die bereits
erscbienenen Publikationen i. 8. aukmerksam maeben. bis wieb-
tigste seien genannt:

1. Ililte kür die Oebirgsbevülkerung, von blkred 8trübv,
eidgen. Kulturingenieur.
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2. Die Entvölkerung der Gebirgsgegenden und die Wieder-
herstellung der Gebirgsgegenden von M. Petitmermet, eidgen.
Oberforstinspektor.

3. Bericht der schweizerischen Vereinigung für Innenkoloni-
salion und industrielle Landwirtschaft, von Dr. Hans Bernhard,
Zürich.

4. Bericht des eidgen. statistischen Amtes.
5. Schlussbericht der eidgen. ausserparlamenlarischen Koni-

mission für die Motion Baumberger.
Diese Druckerscheinungen und meine Aufzeichnungen wurden

für die Ausarbeitung des vorliegenden Referates benützt.

B. Ällgemeines.
Die Lösung der sozialen Frage für die Gebirgsbevölkerung

liegt in der Hauptsache in der Sicherung, Vermehrung und Ver-
besserung der Produktion in der Land-, Alp- und Forstwirtschaft.
Die Verwirklichung dieser Probleme gibt der schaffensfreudigen
Gebirgsbevölkerung die notwendigen Verdienstmöglichkeilen, hebt
das finanzielle Niveau und verschafft die Möglichkeit, die Exi-
Stenzbedingungen zu verbessern, und der fogisc/ie Sc/iZuss dcurm.s
ist, die Vermehrung der Liebe und Anhänglichkeit zur ange-
stammten Scholle und das Verbleiben in der Heimat.

Zuerst muss die materielle Seite gelöst werden. Nur ein
finanziell einigermassen geebneter Boden besitzt die richtigen
mineralischen Stoffe für die notwendigen Ideale.

Die Verbesserung der Existenzbedingungen bei der Gebirg.s-
beuöZfcerung ist somii zum TeiZ ein /'orsZZic/re.s' ProbZem.

Der Wald hat von jeher in der Geschichte der Völker eine
bedeutende Rolle gespielt. Ganz besonders gilt dies vom ausge-
sprochenen Ge b irg.s - .Sc / u /r i o « Zd, welcher nicht bloss das nötige
Brenn- und Bauholz fin- die geographisch höchsten Ansiedelungen,
für die Vorberge (Maiensässe) und Alpen liefert, sondern auch
diese Ansiedelungen mit ihren Heimwiesen, Weiden, Alpen und
Waldungen vor der Zerstörung durch Lawinen, Steinschlag, Erd-
rutschungen etc. schützt. Aber auch der JVuZz- und GebraucZrsiuuZd,
welcher neben der Schutzwirkung, noch eine ausgiebige Einnahme-
quelle für Gemeinde, Korporationen, und Private bildet, wird nicht
weniger, vielleicht im allgemeinen sogar höher eingeschätzt, als
der eigentliche Gebirgsschutzwald.

Bei vielen Gemeindewesen unseres Schweizerlandes bedeutet
der Wald eine der besten Einnahmequellen und zwar ist er nicht
bloss als der Lieferant von Verkaufsholz, sondern als die Quelle
einer jährlich wiederkehrenden Verdienstmöglichkeit anzusehen.
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2. Oie Lntvàlkerung der Oelnrgsgegenden und die Wieder-
Herstellung der Oebirgsgegendsn voir N. Letitmermet, eidgen.
Oberlorstinspektor.

3. Lericht der schweizerischen Vereinigung lür Innenkoloni-
sation und industrielle Landwirtschalt, von Or. ldans Lsrnbard,
Zürich.

4. Lericht des eidgen. statistischen Vmtes.
3. 8chlussherieht der eidgen. ausserparlamentarischen lvoin-

mission liir die Notion Laumderger.
Oiese Oruckerscheinungen und ineine VulVeichnungen wurden

tür die Vnsarbeitung des vorliegenden Lekerates Iienütxl.

k. /ìUZSineirîeîS.
Oie Lösung der socialen Orage tür die OedirgsdevölLerung

liegt in der Hauptsache in der 8icherung, Vermehrung und Ver-
besserung der Lroduktion in der Land-, VI p- und Oorstwirtschalt.
Oie Verwirklichung dieser Lrodleme gürt der schallenslreudigen
Oedirgsbevölkerung die notwendigen Verdienstmöglichkeiten, lieht
das linanxielle Niveau und verschallt die Nöglichkeit, die Lxi-
sten^dedingungen xu verbessern, und der /ugLcbc Xch/uss du,uns
ist, die Vermehrung der Liebe und Vnhänglicbkeit >!ur ange-
stammten 8cholle und das Verkleiden in der Heimat.

Zuerst inuss die inaterielle 8eite gelöst werden. Xur ein
linanàll einigermassen geedneter Loden besitzt die richtigen
mineralischen 8tolle ltir die notwendigen Ideale.

Oie Verbesserung der àis/enrbedingungen bei der Osbirg.s-
bevciiberllng ist somü rum 7'eii ein /orsiiic/res Orobiem.

Oer Wald hat von jeder in der Oeschiclite der V^öllee, eine
dedeutende Lolle gespielt. OanZ! desonders gilt dies vom ausge-
sprocbenen Oebirgs-Xcindrmuid. welcher nicht dloss das nötige
Lrenn- und Lauboli? lm- die geographisc h höchsten Vnsiedelungen,
lür die Vorherge (Naiensösse) uucl Vlpen lielert, sondern auch
diese Vnsiodelungen mit ihren lleiinwiesen, Weiden, Vlpen und
Waldungen vor der Zerstörung durch Lawinen, 8teinschlag, Lrd-
rutschungsn etc. schützt. Vder auch der Vu/?- und Oebrauc/isundd,
welcher neden der 8ehutxWirkung, noch eine ausgiedige Linnabine-
quelle lür Gemeinde, Korporationen, und Lrivate bildet, wird nicht
weniger, vielleicht im allgemeinen sogar höher eingeschätzt, als
der eigentliche Lebirgssclnàwald.

Lei vielen Lemeindewesen unseres 8chweixerlandes bedeutet
der Wald eine der besten Liunahmecpiellen und xwar ist er nicht
bloss als der Lielerant von VerdaulsdoO, sondern als die (Zueile
einer jährlich wiederkehrenden Verdienstmöglickkeit an^uselren.
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Letzteres trifft ganz besonders für die Gebirgsgegenden zu, wo
bei weiser und rationeller Organisation, ein Grossteil der Arbeiten
durch die in der Landwirtschaft beschäftigte Bevölkerung aus-
geführt werden kann. Der Gebirgskleinbauer findet in den Zeiten
der landwirtschaftlichen Arbeitslosigkeit eine ihm zusagende,
gesunde und lohnende Arbeit im Walde.

Neben der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Waldes darf
auch die hygienische und ideelle Seile desselben nicht vergessen
werden. Ganz speziell in der heutigen Zeit rastlosen Ringens und
Schaffens mit all ihren unerquicklichen Begleiterscheinungen, hat
der Wald eine hohe Mission zu erfüllen. Er ist der unerschöpf-
liehe Gesundbrunnen, welcher mit nie versiegender Kraft Er-
quickung bringt. Es würde zu weit führen, diese Mission der
Wälder näher zu beleuchten. Eine diesbezügliche Andeutung mag
genügen.

Aus der Abhandlung: «Die forstlichen Verhältnisse der
Schweiz», herausgegeben vom Schweizerischen Forstverein 1925,
entnehmen wir folgende Daten über den schweizerischen Wald.
Vom Gesamtgebiet der Schweiz sind 974,791 ha 23,6% — d.h.
schwach K — mit Wald bestockt oder 30,4 % des eigentlich pro-
duktiven Bodens. Davon sind 74,5 % Schutz- und 25,5 % Nicht-
Schutzwaldungen. Es erscheint etwas gewagt, den Wert der
schweizerischen Waldungen in Zahlen auszudrücken. Immerhin
gestatten Sie mir eine Zahl zu nennen. Der mutmassliche Wert
der schweizerischen Waldungen diirfle auf Grund der in der
schweizerischen Forststatistik angegebenen Brutto- und Netto-
ertragswerte folgende Summe erreichen:

Bruttoertrag aus Holz Nettoertrag
Fr. Fr.

1. Staats- und Gemeindewaldungen 60 Mill. 33 Mill.
2. Privatwaldungen 20 Mill. 12 Mill.

Summa 80 Mill. 45 Mill.
Bei einer 3 % Verzinsung des Nettoertrages von 45 Millionen er-
gibt dies einen Wert von 1500 Millionen.

Daraus erhellt die gewaltige volkswirtschaftliche Bedeutung
des Waldes. Aus den obgenannten Erwägungen Volkswirtschaft-
licher, hygienischer und ideeller Natur heraus haben die forst-
liehen Vertreter in der Kommission Baumberger ihre Forderungen
gestellt. Diese sollen im Nachfolgenden kurz erwähnt werden:

C. Die Änträge
der Kommissionsmitglieder.

In der I. Sitzung der Subkommission II zur Behandlung der
Motion Baumberger, welcher die Aufgabe zugewiesen wurde, An-
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vetxteres trillt ganx besonders kür die Gebirgsgegenden xu, wo
bei weiser uncl rationeller Organisation, ein (Irossteil 6er Vrbeiten
dureb die in der vandwirtsckakt besckäktigte kevölberung aus-,
gekübrt werden kann, ver Oebirgsbleinbauer findet in den Heiken
cìer landwirtsebaktlieben Vrbeitslosigbeit eine ilun xusagende,
gesunde und lobneude brbeil irn >Valde.

Xeben 6er volkswiidsebaktlicken Ledeutung 6es >Valdes dark
auck 6ie b)gienisebe nn6 i6eelle Leite dessellien nicüi vergessen
werden. Vaux speciell in 6er beutigen /eil rastlosen Lingens un6
Lckakkens mit all ilrren uner(zuieblieben Legleitersckeinungen, Irak
6er >Vald eine liolre blission xu ertüben. vr ist 6er unerseböpl-
liebe besiuulbrumieu, welcker mit nie versiegender Krakt lèr-
tjuicknng dringt. Ivs wür6e xu weit Iniiren, diese >I!ssi«n 6er
>Välder näber xu beleuebten. lèine diesbexügliebe Andeutung mag
genügen.

.Vus 6er Vbbaudlung, «vie lorstlieüen Verüältnisse 6er
Lcbweix», berausgegeben vom Lebweixeriseben Lorstverein 1925,
entneümen wir lolgende valen über den sei,weixeriselren IVaid.
Vom Vesamtgebiet 6er Lebweix sind 974,791 da 26,6 6. li.
sckwack X — mil >Vald bestückt oder Z9.4 des eigentlicb pro-
dubtiven Lodens, vavon sind 74,5 Lebutx- und 25,5 bliebt-
sebntxwaldungen. lès ersckeint etwas gewagt, den >Vert 6er
sckweixeriscken >Valdungen in /ablen ausxndrücken. Immerbin
gestatten Lie inir eine /abl xu nennen, ver mutmassbcke >Vert
6er sckweixeriscken >Valdungen dürlte aul Orund 6er in 6er
sckweixeriscken vorststatistib angegebenen Lruttv- und Vet to-
ertragswerte folgende Lumme erreicken:

Lruttoertrag sus ttol/ Nettoertrag

1. Ltaats- und (Ien>eilulewaldungen ^ 69 >Iill. 66 Mil.
2. Lrivatwaldungen ^ 29 >Iill. 12 >161.

Lumma ^ 69 >161. 45 >16 l.

Lei einen 6 ?» Verzinsung des blettoertrages von 45 >Iillionen er-
gibt dies einen >Vert von 1599 >Iilbonen.

varans erbellt die gewaltige volbswirtsckaktlicbe Ledeutung
des >Valdes. Vus den obgenannten Ivrwägungen volbswirtsebakt-
lieber, b^gieniscber und ideeller blatur beraus baden die lorsi-
lieben Vertreter in der Kommission kaumberger ibre Forderungen
gestellt, viese sollen im blaebfolgenden burx erwabnl werden,

O. Z)jlS /ìziìvâZe
Äer koinZiàîsîoiîsiiûtAlieài'.

In der I. Litxung der Lulckommission II xur Leliandlung der
>lotiou kaumberger, welcker die Vukgabe xugewiesen wurde, à-
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träge betr. die Technik der Land-, Alp- und Forstwirtschaft
auszuarbeiten, stellte der Sprechende folgende Leitsätze für die
Verbesserung, speziell der Gebirgsforstwirtschaft auf:

1. Sicherung' der /or.s'/uurfscha//Zichen /h'odu/./jVuî durch Aus-
/'ührung uon uermehr/en iYu/z- une/ Schu/zbau/en, tuie Lawinen-
oerbauungen, Au//ors/ungen, ßodensicherungen, Fn/wässernngen,
Bi'ife- und Bachuerbauungen.

2. Vermehrimg und Verbesserung der Produktion, spezieZZ in
den ZVuZz- und GebraucZisiuaZdungen.

Als Mittel dazu seien genannt:
a) Eine systematische Erschliessung der Waldungen, mittelst

rationeller Einrichtungen für den Holztransport.
b) Eine beschleunigte Durchführung der Vermarkungs-, Ver-

messungs- und Forsteinrichtungsarbeiten.
c) Anlage von Pflanzgärten und Anpflanzung der Waldlücken.

Eventuell Vornahme von Bodenschürfungen in Samenjahren.
d) Durchführung der Holzhauerarbeiten incl. Transport im

Akkord oder Taglohn, anstatt wie es noch vielerorts ge-
schielit, im Frondienst.

e) Eine Regelung der Schmalvieh-, speziell der Ziegenweide.
f) Eine Ausscheidung zwischen Wald und Weide in den be-

weideten Waldungen.
g) Eine, dem jeweiligen Boden-, Licht- und Expositionsver-

hältnissen angepasste und waldbaulich richtige Schlag-
führung und Behandlung der Waldungen.

3. Hebung cZei' Quah/äZ des Ver/cau/.shoZze.y.
Dieselbe kann bewerkstelligt werden durch

a) sorgfältige, gewissenhafte und sachgemäisse Fällung, Auf-
rüstung, Transportierung und Sortierung des Holzes.

b) Durch Verwendung der qualitativ minderwertigen Sorti-
mente für den inneren Bedarf als Sag-, Bau- und Brennholz.
Erleichterung und Verbilligung der Holzaufrüstung für den
inneren Bedarf.

4. Festigung uncZ Be/eZwng des HoZz/iandeZs.
a) Rechtzeitige, richtige Vorbereitung der Verkaufsschläge.
b) Gemeinschaftliche Organisation der Holzverkäufe.
c) Einschränkung der Einfuhr und Tarifermässigung für in-

ländisches Holz.
d) Appell an die Holzindustriellen den einheimischen Produkten

den Vorzug zu geben. Ansuchen an die Architekten, nicht
unnötig scharfe Vorschriften betr. Holzqualität und Ast-
reinheit zu machen, damit die Baumeister nicht genötigt
sind, fremdes Holz zu verwenden, dort wo einheimisches
ebensogut, vielleicht noch besser zur Verwendung käme.

— s —

träge betr. die k'eclniib der Land-, ^lp- und Lorstwirtsebakt
auszuarbeiten, stellte der 8preebende kolgende Leitsätze kür die
Verbesserung, speciell cler Lebirgskorstwirtscbakt aut^

1. ^icberuuc/ der /ors/ cu /r / scb a// bcbeu Lrodubtion dure/c /lus-
/übrunA von verniebr/en Vuà- und 8c/nàbcnden, cvis Luivinen-
verbauung-en, /ku//orstunAen, öodensicberungen, LntcvässerunAen,
Lü/e- und Lucbverbauunyen.

2, VerrnebrunA und Verbesseruny der Lrodu/cb'on, s/n-rie// icc

den Vu/r- und Lebrnuebsinuldunyen.
/)ls Glitte! daxu seien genannt:

n) Line s^sternatiscbe Lrscbbessung cler ^Valdungen, inittelst
rationeller Linriebtungen kür den kkolxtransport.

>>) Line beschleunigte Durcbkübrung der Vermarbungs-, Ver-
inessungs- und Lorsteinriebtungsarbeiten.

>) Anlage von bklanxgarten und b.npklaniiung cl er Vbbcllüeben.
Lventuell Vornabine von Loclenscbürkungen in 8anrenjabren.

cl) Durebkülrrung cîer lb> 1 /bau e ra ibe ten inel. transport lin
.^bbord ucler Laglobn, anstatt wie es nocb vielerorts Ze-
scbiebt, inr Lronclienst.

e) Line Legelung cler 8ebinalvieb-, speciell cler XieZeovveicle,
k) Line àssebeidung Ziwiseben )Vald und )Veide in clen be-

weideten )Valcìungen.
g) Line, clein jeweiligen Loden-, Liebt- und Lxpositionsver-

bâltnissen angepasste uncl walclbaubeb riebtiZe 8eblag-
kübrung nod Lebancllung cler )Valclungen.

Z. bkebunA der Huab'/cd des Ver/cuu/sbobes.
Dieselbe bann bewerkstelligt werden dureb

a) sorgkältige, gesvissenbakts und sacbZernäisse Labung, àk-
rüstunZ, Vransportierung und 8ortierung des llvbes,

b) Dureb Verwendung der csccablativ nrinderwertigen 8orti-
inente kür den inneren lZedark als 8ag-, Lau- und lZrennbcà
Lrleicbterung und VerbilliZunZ der blal^aukrüstung kür den
inneren Leclark.

b Les/cAuuA und öcdebunA des I/oLbandels.
a) lìeebtxeitige, riebtiZe Vorbereitung der VerbaukssebläZe.
b) Leineinscbaklliebe Organisation der klol/verbäuke.
e) LinscbrünbunZ der Linkubr uncl 'barikerinässigung kür in-

länclisebes blol?.
cl) .4^ell an die ldolhndus trieben den einbeiiniscben Lrodubten

den Vorzug zu geben. Vnsucben an die àebitebten, niebt
unnötig scbarke Vorsebrikten betr. bbüzguabtat und /ist-
reinbeit zu inaeben, danrit die lZauineister niebt genötigt
sind, kreindss Ilolz zu verwenden, dort wo einbeiinisebes
ebensogut, viebeiebt noeb besser zur Verwendung barne.
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5. Verbesserung der ZtommunaZen Einrich/ungen /ür die HoZz-
oerarbeiZung durch Verbesserung der alten, und Bau von neuen
Sägen in den einzelnen Verbrauchsgebieten.

6. A^euregelung der ungesunden, Zo/aZ u/ihaZZbai'e/i VerZiäZZ-
nisse zwischen der Schweizerischen Un/aZZ-VersicZrerungs-Ans/aZZ
und der Gebirgs/ors/wirZsc/ia/Z, durch

a) Einbezug aller forstlichen Arbeiten, welche versicherungs-
pflichtig sind;

b) Eruierung der Mittel und Wege zur Erreichung einer gros-
seien Unfallverhütung;

c) Reduktion der Prämienansätze, welche zum Teil die Höhe
von 110 o/oo erreicht haben.

7. OrganisaZion, Sammlung und Ver/cau/ uon /orsZZicZien
IVebennuZzungen, Pilze, Heidel-, Brom-, Erd- und Himbeeren.

8. AusricZiZung einer eidgenössiscZien Subuen/ion uon 40—60 %

für die Durcli/ülirung der VermarZamg, u>o cZiese oZine GüZer-
zusammenZegung cZurcZige/üZirZ werden muss.

AZs MiZZeZ /ür die Förderung dieser PosZuZaZe Zfommcn /inan-
zieZZe GnZers/üZzungen seitens des Bundes und der FanZone, soiuie
organisaZoriscZie und inirZscZia/ZZicZie MassnaZimen des Fors/perso-
naZs und Au/ZcZärung und BeZeZirung der BeuöZZcerung, in Be/oZ-
gung des Prinzips der SeZbsZ/iiZ/e, in Frage.

Wir wollen uns hier aber nur die erwünschte und notwendige,
finanzielle Hilfe des Bundes zur Verwirklichung einiger Postulate
etwas näher ansehen. Als solche kommen in Frage:

1. /nZerpreZaZion cZes Art. 42, Abs. 2 des BundesgeseZzes be-
Zre//end die eidgenössische Oberau/sicZiZ über die ForsipoZirei uom
ZF OZdober Z902, in dem Sinne, class alle, mit einer Aufforstung
in Verbindung stehenden Arbeiten — wie Schutzzäune gegen
Weidevieh, Begehungswege und Bodenerwerb — mit 80 % bedacht
werden können. Zudem soll die Subvention von 50 % für Ver-
bauungsarbeiten, welche als Bestandteil von Aufforstungsprojekten
durchgeführt werden müssen, erhöht werden.

2. Erhö/iung der Subvention bei WaZdiuegbau/en uon 20 au/"
30—40 %.

3. SubuenZionierung der organisierZen HirZscha/Z /ür den Zie-
genweidgang im Frühjahr und Herbst zur Zeit der allgemeinen
Atzung mit 25—40 %.

4. ErZeiZung der noZiueudigen Weisungen an die Forstbeamten
betr. Aufrüstung, Transport, Sortierung und Verwendung des
Holzes. Ausscheidung der Sortimente für den innern Bedarf.

5. Einschränkung der Holzeinfuhr: Rundholz und Bretter-
waren.

— b ^
5. VerbesserunA c/er bommuna/en L/nr/c/r/ungen /ür c//e b/ok-

vecarbeî/cinA àurelr Verbesserung àer allen, unà Lau von neuen
Lägen in àen einzelnen Verbraucbsgebieten.

6. Veureye/iinA c/er unAesunc/en, /o/a/ 7i7i/7«//ba7-e7i l^er/iâ//-
rr/sse ^unsc/ren c/er Fc/rive/^erkeben //n/a//-Vers/c/7erll77AS-.4ns/a//
7inc/ 6/67° /reb/rys/ors/Tii/rke/ra//, àurcb

u) bbnbexug aller korslb<ln-l> Arbeiten, rvelcbe versicìrsrungs-
pklielrlig sinà;

b) Icruierung à' Mittel unà IVege xco ZZrreicbung einer grös-
seien làirkallverbûlung;

<-) lteàulitioir à Ibänrienansät^e, rvelelre /ìnn à'eil clie Zàobe

von 111)»/«» erreielrt baden.
7. OrAc7n?xa//on, Fccmm/unA uncl Ver/cau/ von /or-x/Z/c/rei?

TVebe7777u/^7?nA6N, ?ilxe, Leiàel-, lìroirr-, l-ir<l- unà Himbeeren.
8. rliixr/c/i/unA e/ner e/c/g-enöxx/xe/ren Lnbven/ion V077 49—69 "r

fur c//e Oure/i/ü/rriiNA c/er Ve7-mar/ru77A, 7vo c//exe o/rcre 6?ö/<o -
raxammen/eg-unA c/iirc/rge/ü/ir/ 7verc/en muxx.

/lk///e/ /ür c//e körc/eruiiA c//exer kox/u/a/e bonimeri //na77-
^/e//e l/n/erx/ûkung-eii xeî/enx c/öx Lunc/ex unck c/er Xcm/one, xorv/e
07Ia?7/xa/orîxe/ie unc/ cv/r/xc/ia/Z/îc/ie V/cixxna/imen c/ex korxZ/ierxo-
nc/Zx 7777c/ /ku/Zc/cirung- 77777/ öe/e/ircinA àer LecioZ/cecunA, /n IZe/o/-
ANNA c/ex kr 77?r t/7s àer à'e/bx/b/z/e, 777 b'rciAe.

IV>r rvollen uns bier abei- nur àie ervninsebte unà notvenàige,
kinan^ielle kkilke <àes Lrinàes /arr Vervvirlàicbung einiger ?ostulate
elvas nâlrer anselren. cils solebe lcnnrmen in l'rsge:

1. /n/er/ire/a/Zon c/ex à r/. 43, /Ids, Z àex LiinàexAexekex be-
/re//enà c//e e/c/AS77öxx/xc/7e Oberaii/x/e/i/ über c//e korx//zo//re/ voni
/k O/c/ober 7993, !n àem Linné, class aile, mil einer àukkorstung
in Verkinàung stebenàen àbeiten — vie Lebril^äune gegen
VVeilievied, lZegebungsrvege unà koàenervverb — mil 89 ^ beciaelrt
rveràen lcvnnen. ^uàem soli àie Lubvenlion voir 59 ^ kür Ver-
bauungsarbeiten, velebe aïs Leslanàleil voir àkkorstrnrgspro/elcten
àurolrgekûlrrt rveràen müssen, erlröiri veràen.

2. k?7-/7ö/?7ino àer Fiibven/îon be/ IVa/c/iveabaii/en voc? 39 cru/'

3. Fubven/îon/erunA c/er organ/x/er/en bl/r/xc/ra/Z /ür c/en ^/e-
c/snive/c/yanA im b'iüiijalir unà làerbst /ci r Xeil àer allgemeinen
.It/cnig mit 25—49 ?ê.

4. /?r/e//ii77A c/er na/ivenc/n/en 4Ve/xu77Ae77 an àie b'orstbearnten
beir. rViikrüslung, transport, Lortierung unà Vervenàung àes
làol/ces. àsselreiàung àer Lortimente kür àen innern lZeàark.

5. làinselrrânlmng àer làolxeinkulrr: licincllrnlx unà kretter-
varen.
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6. Tari/ermässigung /ür iranspor/ won Ho/z sciiioeizerisc/ier
Prouenienz.

7. Prägung non 50% der Prämien /iir die oZdiga/orisc/ie
.sciuneizeri.sc/ie Un/aZZnersic/7erungr Luzern.

8. Subnen/ionierungf der FrsZeZZung non rafioneZZen Sägereien
und Fräsereien in den Gemeinden mit den nötigen Zufahrten.

9. Subuentionierung der Wa/doermar/cungsarbei/en, wo eine
Wa klzit sa mi 11 en 1 egu n g nicht in Frage kommt, mit 40—60 %.

Diese Postulate wurden in der Subkommission II, sowie in
der Gesamlkommission eingehend diskutiert und auf ihre prak-
tische Durchführungsmöglichkeit geprüft, speziell durch den Ver-
treter der Oberforstinspektion: Herrn Oberforstinspektor Petit-
mermet und Herrn Ständerat Bertoni, sowie den Präsidenten der
Kommission: Herrn Ständerat Moser.

«Herr Oberforstinspektor Petitmermet betont, dass die Beslre-
bungen zugunsten der Gebirgsgegenden auf eine Besserung der
Zustände in der Alp- und Forstwirtschaft hinzielen müssen. Seine
Ausführungen lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen. Der
Rückgang der Alpenwälder ist einzig und allein dem Eingriff des
Menschen zuzuschreiben. Die Entwaldung steiler Hänge in den
Einzugsgebieten der Wildbäche hat zur Folge gehabt, dass La-
winen entstanden sind und Muhrgänge sich gebildet haben, die
das Zerstörungswerk der Menschen vervollständigen. Diesen Miss-
brauchen muss Hält geboten werden. Als Mittel dazu werden
namhaft gemacht: Auspflanzung der Waldlücken, Ausführung von
Aufforstungs- und Lawinenverbauungsprojekten, Bau von Wald-
wegen, sorgfältige Durchführung der Holzhauerarbeiten und des
Transportes, vor allem aber die Regelung des Ziegenweidganges,
Aufhebung der Gemeinatzung, Einführung von vernünftigeren und
intensiveren Methoden in der Alpwirlschaft. Aehnlich, wie in der
Waldwirtschaft, sollten auch in der Alpwirtschaft Wirtschafts-
pläne, sogenannte Weidwirtschaftspläne aufgestellt werden. Herr
Oberforstinspektor erwähnte auch die Durchführung von forst-
liehen Meliorationen als Einnahmsquclle für die Gcbirgsbevölke-
rung und macht darauf aufmerksam, dass gerade der Wald bei
Anpflanzungen, Säuberungen, Durchforstungen und bei den regu-
lären Schlägen etc., eine lohnende Verdienstquelle für die Gebirgs-
bevölkerung enthält. Herr Oberforstinspektor Petitmermet schliesst
seine Ausführungen mit den Worten:

«Das ei(Zf/cnö.s'.s'iscZie Departement cZes Innern Zrägt sicii seiner-
zeit mit dem Gedan/cen, eine ErZiöZiung der BundessuZmenZionen
für den Bau non WaZdiuegen im AZpgeZne/e uorzuseliZagen. Das
übrige sZeZiZ im MacZi/bereiche der Kantone, die durc/i Förderung
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6. Dari/ermä««iAung- /ür transport voi? t/o/r «cbmei?eri«cber
Provenienz.

7. 7bapnn,/ voii öttder Prämien für die obtipatorDei-e
«ctimei^eriscbs Dn/attver«icbernnA Durer/î.

8. Dubventionieruirp ci«' brstettunA von rationetten Fapereien
und bräsereien in den Gemeinden mil den nötigen ^ufabrten.

9. Dubventioirierunp der VV'atdve//nart>.u/tA«ar/ieîten, wo eine
XVaId^usaunlìenIegnng inebl in linage ivuiniînl. init 49—69 ?ê.

Diese postulate wurden in <ler 8ubboininission II, sowie in
cler Desaintbominission eingebend disbutiert und auk ibre prale-
tisebe Durcbfübrungsinöglieblieit geprüft, speciell dureb îlen X"ei-
treter der Dberforstinspebtion: îlerrn Dberforstinspebtor petit-
inernret und Derrir 8tànderat Dertoni, suxvie den Presidenten der
Kuininissioin tlerrn plünderet Einser.

«Derr Dberforstinspebtor petitinerinet betont, dass die Desire-
bringen Zugunsten der Debirgsgegenden auI eine Desserung der
Zustände in der KIp- und borstwirtsebaft bin^ielen nrüssen. 8eine
Kusfübrungen lessen sieb Irrn? wie folgt ^usannnenlassen. Der
Rüebgang dei' Klpenwälder ist einzig nnd eil ein dein bingrikk des
Menscben iiuziuscbreiben. Die bntwaldung steiler Hänge in den
Einzugsgebieten der XVilcldäcbe but xnr bulge gebabt, dass Da-
xvinen entstanden sind und Mubrgänge sieb gebildet beben, die
das?erstörungswerl< der Menscben vervollständigen. Diesen Miss-
bräueben inuss Hält geboten werden. KIs Mittel da?u werden
narnbalt geniacbt: Auspflanzung der XValdlüeben, Kusfübrung voir
.Xriliuistungs- und Dawinenverbauungsprofebten, Dau von XVald-
wegen, sorgfältige Durcbfübrung der blvlàauerarbeiten und des
bransportes, vor allenr aber die Regelung des Tbegenweidgenges,
àlbebung der Deineinat^ung, binkübrung von vernünftigeren und
intensiveren Metboden in der KIpwirtscbakt. Kebnlicb, wie in der
XValdwirtscbaft, sollten aucb in der KIpwirtscbaft Mbrtscbakts-
plane, sogenannte XVeidwirtscbaftspläne aufgestellt werden. Derr
Dberkorstinspebtor erwäbnte aucb die Dureblübrung von forst-
lieben Meliorationen als biunabnrsijuelle für die Dekirgsbevölbe-
rung und inaebt darauf aufmerbsain, dass gerade der XVald bei
Anpflanzungen, Säuberungen, Durcbkorstungen und bei den regu-
lären 8cblägen etc., eine lobnende Verclienstcpielle für die Debirgs-
lievölberung entbält. Derr Dbsrforstinspebtor petitinerinet scbliesst
seine àisfûbrungen init den XX'urteru

«Da« eidAenö««i«ebe Departement de« Innern trap/ «icti «einer-
2?eit mit dem Dedan/ren, eine br/iätrung- der Dnndessnbventionen
für den Dan von XVatdmeg-en im rlippebiete vor^uscbtaAen. Da«
ütiriye «tetrt im Maebtbereicbe der Kantone, die durcb börderunp
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des iitnrich/ungisiyesens und der P/Zege der Bestände dahin Zenfcen
müssen, den Erfrag* der Gebzrgsiuafdinigen, ma s sicher möglich isf,
rn erhöhen.»

Herr Ständerat Bertoni unterstützt alle Bestrebungen, welche
zu einer Besserung der forstlichen Verhältnisse im Gebirge führen
und glaubt in der Durchführung einer Regelung der Ziegen-
weide das erste und beste Mittel dazu gefunden zu haben. Sein
umfassendes Votum über die in Behandlung stehenden Fragen
wurde in der Hauptsache im Journal forestier 1908, Nr. 12, durch
Herrn Oberforstinspektor wiedergegeben. Seine aufgestellten sechs
Thesen haben in freier Uebersetzung folgenden Wortlaut:

1. «Die Gebirgsbevölkerung ist zu verstreut und allzu abge-
schlössen in kleinen Gruppen in einer unrationellen Höhenlage. Es
ist atm Platze, ihren Zusammenzug um Kirche und Schule zu be-
günstigen, die moderne Landwirtschaft in der Umgebung des
Dorfes zu fördern und ihr so viel als möglich durch kleine Haus-
industriell Verdienst zu beschaffen.

2. Zu viel Gebiet von Minderwert wird als Maiensässe unter
der Herrschaft des Privateigentums bewirtschaftet. Dieses Grund-
eigcnlum übermässig zerstückelt, kann heutzutage nicht mehr
rationell und gewinnbringend bewirtschaftet werden. Schuld sind
die Arbeitslöhne (Mangel an Arbeitskräften), das Erträgnis ver-
mindert sich von Jahr zu Jahr. Diese Wiesen gehen zurück und
verwandeln sich in Magerwiesen, die sich mit Gestrüpp bedecken.
Es wäre viel besser, sie in Alpweiden umzuwandeln, was eigent-
lieh ihre natürliche Bestimmung wäre.

3. Heutzutage gibt es viele Alpen, die zu weit von den Gemein-
den entfernt sind, in einer übermässigen Höhe sich befinden, zu
mager und zu schwach sind, um den Anforderungen der modernen
Zootechnik zu genügen. Es ist am Platze, diese zu verlassen, auf
dass die obere Zone des produktiven Bodens sich mit Gesträuch
bedecke (eine Ausnahme kann man mit den Alpen für Schafe und
Ziegen machen).

4. Es gibt eine grosse Anzahl von halb-unproduktiven Flächen,
die man für die Produktion zurückgewinnen muss, indem man sie
rationell in Weidfläche und Waldfläche ausscheidet. In dieser
Beziehung müssen die Forstbehörden, in dem, was die landwirt-
schaftlichen Verhältnisse und Verbesserungen anbetrifft, weit-
sichtiger sein.

5. Diese Bodenflächen gehören gewöhnlich den Gemeinden,
die vielleicht ihre Benützung für ihre Selbstversorgung nicht nötig
haben und welche weder die Mittel noch den nötigen Kredit be-
sitzen, um sie in einen lobenswerten Zustand zu stellen. Es ist
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des bdnricb/ungsmesens und dei' pflepe der às/dnde du/ndi lenken
müssen, den br/iac/ der tiebirAsiualdunAen, mas sic/ser möpb'eb ist,
xu erböben.»

bleil Ltänderat Lertuni unteistntxl aile Lestrebungen, welebe
xu einer Lesserung cler korstlicben Verbältnisse im (Deinige kübren
und glaubt in der Durclitülnung einer Legelung ei er Ziegen-
weide das erste nnci beste Büttel daxu getunden x.ii baden. Lein
umkassendes Votum rider die in Lelcandlung siebenden tragen
xv n reis in der Dauptsaebe inr tournai forestier 1998, dir. 12, ein red
Herrn Dkerkorstinspektor wiedergegeben. Leine aukgestellten seeds
Vbesen dnden in Ireier Debersetxung kolgenden ^Vortlauti

1. «Die Lebirgsbevölkerung ist xu verslreeui und allxu adge-
scblossen in kleinen Lruppen in einer unrationellen Heiden luge. bis
ist ein lda!xc, idren Zusanmrenxug um Kirebe und Lcbule xu be-
günstigen, die rnnderne Landwirtscliatt in der Umgebung des
Dorkes xu kördern und idr so viel als inöglied dured kleine Daus-
induslrien Verdienst xu bescbakken.

2. Zu viel (iedict von dliirderxveri wird als Vaicnsässc unier
der Derrsebakt des Privateigentums bewirtscbaktet. Dieses (irund-
eigcntum übermässig xerstüekeit, kann beutxutage nicdt medr
rationell und gewinnbringend bewirtscliaktet werden, Lcbudl sind
die Vrbeitslöbne (Mangel an Vrbeitskräkten), das birträgnis ver-
mindert sied von .ladr xu dabr. Diese IViesen geben xurüek und
verwandeln sieb in Vagerxviesen, die sieb mit Destrüpp bedecken,
bis wäre viel besser, sie in Vlpweiden umzuwandeln, was eigent-
lieb ibre natürliebe Destimmung wäre.

3. Heutzutage gibt es viele Vlpen, die xu weit von den (lemein-
den entlernt sind, in einer übermässigen Höbe sieb bekinden, xu
mager und xu scbwacb sind, um den ^Vnkorderungen der modernen
Zootecbnik xu genügen, bis ist am platxe, diese xu verlassen, auk
dass die obere Zone des produktiven Lodens sieb mit Destraucb
bedeeke (eine Vusnabme kann man cuit den blpcn lür Lcbake und
Ziegen maeben).

4. bis gibt eine grosse ünxabl von balk-unproduktiveir Lläeben,
die mma kür die Produktion zurückgewinnen muss, indem man sie
rationell in ^Veidkläcbe und 'Waldkläcbe ausscbeidet. In dieser
Lexiebung müssen die Lorstbebörden, in dem, was die landwirt-
scbaktlicben Verbältnisse und Verliesserungen anbetrikkt, weit-
siebtigsr sein.

ö. Diese Lodenkläcben geboren gewöbnlicb den (Gemeinden,
die vielleicbt ibre Lenütxung kür ibre Selbstversorgung nicbt nötig
baden und welebe weder die lVIittel nocb den nötigen Kredit be-
sitxen. um sie in einen lobenswerten Zustand xu stellen, bis ist
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jedoch wohl am Platze, ihre Nutzung zu fördern, ja dies ist sogar
ein Gebot. Ohne dies, kann die an Wiesen reichste Gemeinde, an
Alpen die ärmste sein und umgekehrt. Eine pufe aZpuur/scha/Uic/ie
OeZconomie hes/eZiZ uor allem in einem gerecZi/en GZeir/u/ewic/iZ
zmiscZien cZiesen beiden Elementen.

6. Dies alles erfordert einen einheitlichen Arbeitsplan für alle
Arbeiten forsttechnischer, landwirtschaftlicher und wasserwirt-
schaftlicher Natur, die in der nämlichen Gegend auszuführen sind,
um Konflikte zu vermeiden, die Unkosten und das hureaukratische
Verfahren zu vermindern, den Unternehmungsgeist zu ermuntern
und zu ermutigen und um die Rendite zu vermehren.

Diese Vorschriften haben in erster Linie Gültigkeit für die
Kantone Tessin, Wallis und Graubünden.

Wenn meine Auffassung sich auch nicht in jedem einzelnen
Punkte mit den Ideen des Herrn Ständerai Bertoni deckt, so
gehe ich mit seiner Ausführung im allgemeinen durchaus einig.

Auch der Vorsitzende der Subkommission II, Herr Ständerat
Moser, hat in verschiedenen Voten zu den in Verbindung mit der
Motion Baumberger zu behandelnden forstlichen Fragen, Stellung
genommen. Derselbe betont, dass die gefährlichen Einzugsgebiete
von Wildwassern und Kröchen aufgeforstet werden sollen. Alle
diese forstlichen Arbeiten verschaffen der Gebirgsbcvölkerung neue
Verdienstmöglichkeiten. Ständerat Moser bemerkte im weiteren,
dass die Frage der Regelung des Ziegenweidganges nicht nur ein
sehr wichtiges, sondern ein sehr schweres Problem sei. Er befasst
sich auch mit der Eingabe der Volkswirtschafts-Kammer des Bei-
ner-Oberlandes den Ziegenweidgang betreffend und betonte, dass
dieselbe verschiedene Irrtümer enthalte. Mit der Abnahme des
Ziegenbestandes ging Hand in Hand eine Zunahme des Rindvieh-
bestandes, d. h. die ehemaligen -Ziegenbesitzer sind Rindvieh-
besitzer geworden. Ständerat Moser empfiehlt auch noch die Grün-
dung und Förderung von Ziegenzuchtgenossenschaften.»

Es würde ausser dem Rahmen dieses Referates fallen, alle die
vielen Anregungen und Voten betr. das Forstwesen wiederzugeben,
welche im Laufe der Verhandlungen hei der Subkommission II
und bei den Vollsitzungen zur Diskussion gebracht wurden. Man
war aber allgemein der Auffassung, dass der Wald im Leben der
Gebirgsbevölkerung eine grosse Rolle spiele und dass die Pflege
und Erhaltung desselben ein Mittel zur Erhaltung der Gebirgs-
bevölkerung sei.

Im Nachfolgenden möchten wir nun die Endergebnisse der
Gesamtverhandlungen betreffend das Forstwesen Ihnen zur Kennt-
nis bringen. Dieselben sind zusammengefasst in den:

— y -
jeclurd XVodl am Klatxe, idre dlutxung /.u fördern, M dies ist sogar
ein (lekot. Odne dies, kann clie an ^Viesen reiedste (lenreincle, an
c^lpen die ärmste sein und umgekedrt. Lins g-ute alpmntsclia/ttic/ie
Oeko/iomie bss/e/rl vor adc?m in einem ye/'ee/s/en <?ieie/îyemic/ii
xiviscden diesen beiden Kiemenien.

6. Oies ailes erfordert einen eindeitlieden Vrdeitsplan lue aile
.Arbeiten lorstteedniscder, landwirtsedaktlicder und wasserwirt-
sedaltlicder Xator, clie in der nâmlieden (legencl ausxulìidren sind,
um Konflikte xu vermeiden, clie Knkusten uncl das liiireaukratisede
Veilalcren xn vermindern, clen Knterncdmuiigsgeist xu ermuntern
und xu ermntigen uncl uni clie Lendite. xu vermeliren.

Oiese Vorscdrilten daden in erster Innie (ìûltigkeit lur clie
Kantone 'dessin, >Vallis uncl (iraudünden.

Menu meine àklassung sià auelr niedt in jedem einzelnen
l'nnlde mit den lcleen des lleirn 8tänderat Lertoni cleekt. so
gedo ic'lì mit «einer ^.usküdrung im allgemeinen duredaus einig.

.Vued cler Vorsitxencie der 8ukkommission II, Herr 8tänclerat
Closer, liat in verseilieclenen Voten xn den in Verdindung mit der
^lotion kaumderger xu dedandelnden lorstlielren Kragen, 8tellung
genommen. Oerselde detont, class clie gekädrlieden Kinxugsgediete
von >ViIiIcv!>ssein uircl Krärden aukgelorstet werden sollen. Vlle
cliese lorstlielren .Vrlcei ten verselrallen cler (ledirgsdevölkerung neue
Verdienstmögliedkeiten. 8tänclerat Closer demerkte im weiteren,
class clie Krage cler llegelung cles Aegenweiclganges nielrt nur ein
selrr wiedtiges, sondern ein selrr sedweres Krodlem sei. Kr delasst
sielr auclr mit cler Kingade cler Volkswirtsedalts-Kammer cles Lei-
ner-Oderlancles clen Zdegenweiclgang detrellencl uncl lietonte, class
clieselke versedieclene lirtümer entdalte. l>li t cler .Vdmdnne cles

Xiegeiibestancles ging llancl in Ilancl eine Üdinadme cles Lindvied-
destandes, d. li. clie elremaligen /legenIcesitxer sincl lìindvied-
desitxer geworden. 8tänderat Closer emptied It aued noelr cl i e (lrun-
clung uncl Körclerung von Aegenxuedtgenossenscdakten.»

Ks würde ausser clein Itadmen clieses Lelerates lallen, alle clie
vielen Anregungen uncl Voten detr. das Korslvvesen wiederxugeden,
welcde im Kaule cler V'erdandlungen dei cler 8udlcoinmission II
uncl dei clen Vollsitxungen xur Oiskussion gedraedt wurden. l>lan
war ader allgemein cler àillassung, class cler V'alcl im Keden der
Oedirgsdevölkerung eine grosse Ilolle. spiele uncl dass die Kllege
und Krdaltung clesselden ein Nittel xur Krdaltung cler Oedirgs-
devölkerung sei.

Im Vaedfolgenden möelrten wir nun die Kndergednisse der
Oesaintverdandlungen detrellencl das Korstwesen Idnen xur Kennt-
nis dringen. Oieselden sincl xusammengelasst in dein
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Änträgen der üesamtkommissioe
an den Bundesrat:

Ausgeschieden nach den einzelnen Disziplinen lauten die-
selben:

1. Landwirtschaft.
Förderung der Ziegenzucht durch Gründung von Ziegenzucht-

genossenschaflen und durch Subventionierung der Ziegenweide
und der Ziegenhirtschaft.

2. Forstwirtschaft.
a) be/ de/' Subuen/zo/ueruncy von Alp- und Waldweganlagen soll

zzczc/z den gZeichen Grundsätzen verfahren werden. Die Bei-
träge des Bundes an den Bau der Waldwege sind zu erhöhen,
mit der Verpflichtung, dass auch die Kantone Beiträge leisten.

b) Bei f/z/.s'.se/'ordend/chen Verhältnissen sollen in Geb/'rgsgegezz-
den die höchsten Bei/rage (bis 80 %) an alle mit der Auf-
forstung verbundenen Arbeiten bewilligt werden.

e) Die Subventionierung forstwirtschaftlicher Arbeiten soll in
den betreffenden Gebieten eine KegeZung der Ziegen/neide zur
Vora 11 s.se /zun g hahe / /.

3. Vermessungswesen.
In Gebirgsgegenden, wo nach fachmännischem Urleil eine

Güterzusammenlegung nicht notwendig erscheint, soll ein Beitrag
von 30 % an die Kosten der Vermarkung einem ausserordentlichen
Hilfskredit für die Gebirgsbevölkerung entnommen werden.

4. Unterhalt forst-, Kultur- und bautechnischer
Änlagen.

Bei allen forst-, kultur- und bautechnischen Anlagen soll
eine den Verhältnissen angepasste solide Bauweise angestrebt wer-
den. Der ordentliche Unterhalt dieser Werke soll von den Inter-
essenten übernommen werden. Bei Wiederherstellungsarbeiten, die
durch Natureinflüsse bedingt sind, sollen, wie bei Neuanlagen,
möglichst hohe Beiträge ausgerichtet werden.

Wenn wir diese Anträge mit den, in der Schwyzer-Konferenz
formulierten Vorschlägen vergleichen, so müssen wir leider kon-
statieren, dass dieselben im Laufe der Verhandlungen wohl wacker
abgeschwächt worden sind. Immerhin ist noch soviel zuriickgeblie-
ben, dass wir uns über die Erfolge freuen können.

Die Hauptsache ist nun, dass diese Anträge vom Bundesrat
oder von der Bundesversammlung angenommen werden und dass

— lo -
/ìiiiî'ÂASîi Äer îìe8S«Aào!NMÎ88ivM

Äli ÄSZ1 VìànÂeLi'sî:
.Dusgesrdieclen nard den einzelnen Disciplinen Iguten die-

seiden:

1. Dsnâ^îrìsckaîì.
Förderung der Xie^encueiil (luirl, Gründung von Äegencurdt-

genossensedatten und cicircdc tìukvenlionierung der Xiegencveldc
un ci der liegend! rtscdakt.

2. I^vl'îsiv^îî'tseîiatt.
a> Lei c/er ^ubue/dio/iieru/ip von cVIp- und Waldweganlagen soli

nnc/î den pleie/ien Drundsatcen verladren werden. Die Dei-
träge des Duncles un den Dan der Walllwege sincl cu erdöden,
lnit der Verptlirdtung, dass aurd die Ivantone Deiträge leisten.

l>) Dei nusserorden/deden Verdältnissen sollen î/i De/iirc/sc/ec/en-
den die imeds/en Dei/rng-e (ieis 80 ?ê) an aile in il cler dut-
korstnng verdunclenen ^rdeiten dewilligt werden,

r) Die tsudventiunierung torstwirtscdattlieder .Vriieiten soll in
clen ketrettenclen Dedieten eine dkeyeinnc/ der /?iec/enineidc- cur
l 'orcn ss e / ru n y dcd)en.

3. VerîneKSuriAs^eîsen.
In (iedirgsgegenden, wo nard taedmännisrdeni Drteil eine

Dütercusammenlegung nicdl notwendig erscdeinì, soll ein Deitrag
von Zv an clie Kosten cler V'ermardung einem ausserorclenllicden
Diltsdredit lin clie Dedirgsdevölderung entnommen werden.

4. ìlnìeràslì ko^sî», kuììur» uliâ dâllîeedliisc-îier

Dei allen torst-, dultur- nncl danlecdniseden Anlagen soli
eine clen Verdältnissen angepasste solicìe Dauweise angestredt wer-
clen. Der ordentlirde Dnlerdall clieser Werde soli von clen Inter-
essenten üdernoimnen werden. Dei Wiederderstellungsardeiten, àie
clurcd Vatcireintlusse déclinât sincl, sollen, wie dei dleuanlagen.
mäglirdst dode Deiträge ausgerir.dìet werden.

Wenn wir cliese Vnträge mit clen, in cler 8rdwv/er-lvonleren/
turmulierten Vurscdlâgen vergleirden, so müssen wir leicler dun-
slaìieren, class clieselden im Dante cler Verdancllungen wodl warder
adgesrdwâcdt worden sincl. Immerdin ist nord soviel curüe.dgedlie-
lien, class wir uns üder clie Drtolge treuen dünnen.

Die Dauptsaede ist nun, class cliese Anträge vom Dunclesrat
oder von cler Dundesversammlung angenommen werden und dass
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für die Durchführung derselben, die nötigen Extra-Kredite zur
Verfügung gestellt werden. Kommt dann noch eine wohlwollende
und sinngemässe Interpretation der Beschlüsse durch die Bundes-
und Kantonsbehörden hinzu, so wird die gute Auswirkung dieser
Aktion für die Forstwirtschaft nicht ausbleiben.

Gestatten Sie mir im Nachfolgenden die mutmasslichen Aus-
Wirkungen dieser Anträge näher zu umschreiben. Damit kommen
wir zum 5. Abschnitt unseres Referates.

D. Mutmassliche Bedeutung dieser
Änträge für die Gebirgsforstwirtschaft.

Ad. L Landmirf.sc/ra//.
Die Anträge der Kommission beim Abschnitt «Land- und Alp-

Wirtschaft» postulieren in erster Linie eine partielle Revision des
Bundesgesetzes betreffend: «Förderung der Landwirtschaft durch
den Bund vom 22. Dezember 1893. Dieselbe soll unter anderem
folgenden, im Absatz «d» umschriebenen Vorschlag enthalten.

Der bisherige Absatz: «Anderweitige Förderung der Land-
Wirtschaft» ist durch folgenden Zusatz zu ergänzen und zu er-
weitern: «Der Bund, wird nach Bedürfnis weitere, in diesem Gesetz
nicht besonders genannte, landwirtschaftliche Betriebszweige und
der Öffentlichkeit förderliche Unternehmungen unterstützen, wo-
hei bezüg/iche J3ecZür/msse der GebZrf/sy/ependon besondere Berück-
s'ichh'gung erfahren. Die eidgen. Räte beschliessen hierüber von
Fall zu Fall nach Anhörung des Bundesrates bei der Beratung der
jährlichen Voranschläge.»

Unter diesem Absatz werden auch die vorgesehenen Mass-
nahmen betreffend die Regelung der Ziegenweide angeführt.

Diese lauten:
«Förderung der Z/egenzuc/i/ durch Gründung uon Ziegen-

zuch/genossenscha/Zen und durch Subuen/ionierung der Ziegen-
meide und der Ziegenhir/scha/Z.»

Dieser Antrag enthält wohl nicht gerade das, was demGebirgs-
förster als Mittel zur Regelung des Ziegenweidganges vorschwebt!
Immerhin möchten wir absolut nicht bestreiten, class in richtigem
Sinn und Geist gegründete und geführte Ziegenzuchtgenossen-
schaffen viel zur Besserung der Ziegenzucht beitragen können, was
eine Aenderung der bisherigen, an wenig Regeln gebundenen Be-
weidungsgewohnheiten zur Folge haben dürfte. Es seien hier kurz
einige Bestrebungen einer solchen Ziegenzuchtgenossenschaft er-
wähnt, welche auch im Interesse der Regelung des Ziegenweid-
ganges sein dürften:

— II -
tür die Durcbtübrung derselben, die nötigen Dxtra-Kredite ?u>-

Vertügung gestellt werden. Konnnt dann nocb eine woblwollende
unit sinngemässe Interpretation der Reseblüsse durcb ctie Rundes-
nnct Kantvnsbebörden blnxu, so wir<l ctie gute àiswirbung dieser
diction tür die Rorstwirtscbatt niât ausbleiben.

bestatten 8ie mir iin Kaebtulgenden ctie mutmasslieben -Vus-
cvi ilumgen dieser Anträge näber /u umsebreiken. Damit Rommen
xvir ?mn ü. àksebnitt unseres Rekerates.

v. MuìlTisîSîsliàS VSüeutunA Äielser
änträAe kür üke QedirZsikoi'st^Zi'tsclisttt.

.4d. 7. Dauduu'r/sc/!»//.
Die Anträge der Kommission beiin .Vbsilinilt «Dand- und .Vlp-

wirtsebatt» postulieren in erster Dinie eine partielle Revision des
RundesgeseDes betretkend: «Forderung der Danclwirtsebatt durcb
cteu Rund vom 92. December 1893. Dieselbe soll unter anderem
Rügenden, im /Vbsat? «d» umsebriebenen VMrscblag enlbalten.

Der bisberige Absatz:: «Anderweitige Förderung der Dand-
wirtsebatt» ist clureb tolgenden Zusatz ?u ergänzen und 2u er-
weitern! «Der Rund xvird nacb Leclürknis weitere, in diesem Reset?
niebt besonders genamrte, landwirtscbattliebe Betriebszweige und
der RektentlicbReit törclerliebe Rnternebinungen unterstützen, wo-
lrei bcrüAbcbe Recbir/uisse der RebirASAeycndcu besondere Rerucb-
.sie/dignnA ertabren. Die eidgen. Räte bescbliessen bierüber von
Dali ?u Dali narb .Vnbörung des Rundesrates bei der Beratung der
p> lirlieben Vmranscblage.»

Dnter diesem ^Vbsat? werden aucb die vorgesebenen Vlass-
nabmen betrettend die Regelung der /iegenweide angekübrt.

Diese lauten^
«Rördernng der /iegemucb/ durcb RrundunA von /üeg-cu-

cuc/îtyenossenscba//en und durcb Fubvenbonierunc/ der l?!eyen-
iveide und der /ieAeubir/scba/b»

Dieser -Vntrag entbält wvbl niebt gerade das, was demRebirgs-
törster als Mittet ?ur Regelung des /iegenweidganges vorsebwebt!
lmmerbin rnöebten wir absolut niebt bestreiten, dass in riebtigem
Rinn und Reist gegründete und getübrte /iegen?ucbtgenossen-
sebatten viel?ur Resserung der Xiegeu?uebt beitragen Rönnen, '.vas
eine .Aenderung der bisberigen, an wenig Regeln gebundenen Re-
weiclungsgewobnbeiten ?ur Rolge baben clürtte. D.s seien bier Rur?
einige kestrebungen einer soleben /iegenTuebtgenossenscbakt er-
wäbnt, welebe aucb im Interesse der Regelung des /legenweid-
ganges sein dürktem
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/. Gründung der Ziegenmch/genossensc/ia/ie/i.
a) Veredlung und Verbesserung der Ziegenrassen, ähnlich wie

beim Grossvieh. Dies halte entschieden eine Höherschätzung
und eine bessere Behandlung der Ziege im landwirlschaft-
liehen Beirieh zur Folge und damit im Zusammenhang:
1. Eine Hebung der Milchproduktion und Verlängerung der

Milchzeit;
2. Eine Erhöhung der Fleischproduktion,
zwei Faktoren, welche sich wirtschaftlich gut auswirken
würden. Von der, die Hälfte des Jahres (Oktober bis April)
wild herumlaufenden Ziege hat man verhältnismässig wenig
Milch und wenig Fleisch.

b) Verbesserung der Ziegenstallungen, speziell bessere Lüftung
und Beleuchtung, wenn möglich auch bessere Raumverhält-
nisse.

Als Folge dieser Verbesserungen dürften erwartet werden:
1. Verminderung der Ziegenzahl und
2. Erhöhung der Rentabilität.

Dies sind alles wünschenswerte Bestrebungen. Ob die Gebirgs-
gegenden für diese Neuerungen vorbereitet sind, ist eine andere
Frage. Die Initiative für die Gründung solcher Ziegenzucht-
genossenschaften muss von der Landwirtschaft ausgehen. Dieselbe
hat aber in der Schaffung besserer ZiegenweidverhälInisse nicht
das gleiche Interesse wie die Forstwirtschaft und so wird die
Gründung solcher Ziegenzuchtgenossenschaften wohl als frommer
Wunsch weiter bestehen.

II. Subuen/io/uerung der Ziegemoeic/e.
Auch diese Massnahme liegt zweifelsohne im Interesse der

Herbeiführung geordneter Verhältnisse in der Ziegenweide. Die
Durchführung dieser Idee wird aber in Gebirgsgegenden auf
grosse und unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. Zudem
kann es sich dabei in der Hauptsache nur um Talweide handeln.
Die Ziegenweide im Gebirge befindet sich in den höheren Lagen.
Diese kommen aber für ausgedehntere Verbesserungen wohl
kaum in Betracht. Für eine Verbesserung kommt also nur die für
kurze Zeit — Frühling und Herbst — benützte Heimweide in
Frage. Eine Melioration derselben liegt allerdings nicht bloss im
Interesse der Ziegenzucht, sondern auch der Kuh- und Schaf-
weide. Dieser Umstand wird die Durchführung solcher Ver-
besserungen erleichtern, speziell wenn hiefür noch ausserordent-
liehe Subventionen aus dem Titel der Motion Baumberger er-
liältlich sind. Die Forstwirtschaft hat allerdings ein grosses Inter-
esse an der Verbesserung der Weidwirtschaft, weil dadurch die
schlechte Waldweide entbehrlich wird.
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I. 6rüuciuny àer /îegeu^ueb/c/enosseuscbcl/te,!.
a) Vereàlung unà Verbesserung àer /iegenrassen, äbnlick wie

beim Orossvieb. vies batte entscbieàen eine Llöberscbätziung
unà eine bessere Oebanàlung àer /iege iin lanàwirlsebakt-
lieben betrieb xur Lolge unà àamit im /usammenbang:
1. Line Hebung àer Vlil<b^roàul<tion unà Verlängerung àer

VlilcbMit;
2. Line Lrböbung à Lleiscbproàubtion,
xwei Labtoren, welebe sicb wirtsclniktlicb gut auswàrben
wûràen. Von àer, àie Ibàkte àss àabres (Obtober dis Vpril)
wilà berumìaukenàen /lege Lai inan verbällnismässig wenig
iVIilcb unà >venig LIeiscb.

l>) Veibesserung àer /iegenstallungen, speciell bessere Lüttung
unà keleucbtung, >venn möglicb aucb bessere baumverbàlt-
nisse.

Vis Lolge àieser Verbesserungen àûrkteu erxvartet werden:
1. Verminàerung àer /iegenxabl unà
2. Lrbobung àer bentabiliìât.

Oies sinà alles wünscbens>verte Lestrebungen. Ob àie Oebirgs-
gegenàen kür àiese bleuerungen vorbereitet sinà, ist eine auàere
Lrage. Oie Initiative kür àie Orûuàung solcber /iegenxucbt-
genossensebakten muss von àer Lanàwirtscbakt ausgeben. Dieselbe
bat aber in àer 8cbakkung besserer /iegenweiàverballnisse nicbt
àas gleiebe Interesse wàe àie Lorstwirtscbakt unà so wirà àie
Orbnàung solcber /iegenxucbtgenossenscbakten wobl ais kronnner
tVunscb weiter besteben.

O. Vubvenb'mueruuA àe^^ /ieAeu^ueic/c.
Vucb àiese lVIassnabms üegt xweikelsobne iin Interesse àer

Oerbeikübrung georàneter Verbältni.sse in àer Xiegeuvveiàe, Oie
Ourebkübrung àieser làee wirà aber in Oebirgsgegenàen aut
grosse unà unûberwinàlicbe 8cbwierigbeiten stossen. Xuàeu»
bann es sicb àabei in àer blau>àsaebe nur run 'Lalweiàe banàeln.
Oie /iegenweitle un Oebirge bekinàet sicb in àen böberen Lagen.
Diese bonnnen aber kür ausgsàebntere Verbesserungen wobl
bäum in IZetracbt. Lür eine Verbesserung bommt also nur àie kür
burxe /eit — Lrülrling unà ilerl>s1 — benutzte ileinnveiàe m
Orage. Line Vlslioration àer.selben liegt alleràings nicbt bloss im
Interesse àer /iegenxucbt, souàern aucb àer Kub- unà 8cbak-
sveicle. Dieser Lmstanà wirà àie Ourebkübrung solcber Ver-
besserungen erleicbtern, speciell wenn biekür nocb ausseroràent-
licbe Subventionen aus clem '1'itel àer Votion IZaumbergsr er-
bältlicb sinà. Oie Lorstwirtscbakt bat alleràings ein grosses Inter-
esse an àer Verbesserung àer Weiàwirtscbakt, weil àaàurcb àie
scblecbte Vnlàweiàc enibelnàicb wirà.
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///. .S'ü/;oe;i/iO)7!e/'»my der Zze,gejihirfscha//.
Der Sprechende hat an der Jahresversammlung des biind-

nischen Forstvereins im Jahre 1926 einen Vortrag gehalten, in
welchem die «Mittel und Wege für vermehrten Schutz der Wald-
Verjüngungen gegen die Ziegenweide» behandelt wurden. Der-
selbe ist im Auszug in der Presse erschienen und wir erlauben
uns Ihnen einige Exemplare davon einzuhändigen. Leider besitze
ich nicht mehr so viel Exemplare, dass ich Jedem ein solches
überreichen kann. In diesem Referat wurde auch die Frage der
Subventionierung der Ziegenweide speziell behandelt. Das Re-
siirné ist auf Seite 26 A (1—5) zu lesen. Wir möchten diese Thesen
hier nicht wiederholen. Nach unserer, allerdings unmassgebenden
Ansicht, kann eine praktische Regelung des Ziegenweidganges
im Gebirge (Tessin, Wallis, Graubünden) nur auf Grund einer
das ganze Jahr dauernden Hirtschaft gefunden werden.

Eine plötzliche Aufhebung der Gemeinatzung ist ganz aus-
geschlossen. Desgleichen eine Stallhaltung der Ziegen, cfus.serhcdh
der s/rengs/en Wzn/erzed Dezember, Januar und Februar
Prctlcfisch mögizc/f ist nur eine /lir/sc/ia//.

Die Durchführungsmöglichkeit derselben hängt von der
Unterstützung der bezüglichen Auslagen durch Bund und Kanton
etc. ab.

In diesem Sinne begrüssen wir diesen Vorschlag und hoffen,
dass die Gebirgs-Forstbehörden diese Massnahme — von der
Bundesversammlung einmal sanktioniert — zu Nutzen ziehen
werden. Die Initiative und die Organisation ist Sache des höhern
und niederen Forstpersonals. Wir sind heute davon fest über-
zeugt, dass für das Gebirge, wo noch der freie Ziegenwcidgang
besteht, nur auf dieser Basis, ein erfolgreicher Schutz unserer
Kulturen und Waldungen vor dem Ziegenweidgang, erreicht
werden kann.

Ad 2. EorsZuurfscha/h a, 5, c.

a) Erhöhung der ßundeshei/räge cm deu Peru uon Waldwegen,
mit der Verpflichtung, dass auch die Kantone entsprechende Bei-
träge leisten und Durchführung der Subventionierung der Alp-
und Waldwegeanlagen nach gleichen Grundsätzen.

Wir wollen auf die, vom Ständerat am 21. März 1922 erheb-
lieh erklärte Motion Huber nicht näher eintreten. Desgleichen
wollen wir Unterlassen, den Werdegang dieser Motion und die
Beziehungen derselben zur Motion Baumberger darzulegen.

Wir dürfen dies alles als bekannt voraussetzen. Wir he-
grüssen diese rasche und glückliche Erledigung dieses Postulates
durch die Bundesversammlung, wodurch dieses wichtige forst-
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/// Lubveu/ionierurrp KieAeu/u'rtscha//.
Der Lpreckends hat an der dakresversammlung des künd-

niscken Horstvereins im dakre 1926 einen Vortrag gehalten, m
welchem die «Nittel und Wege kür vermehrten Lckuti: der Wald-
veipingungen Zegen là ^iegenweide» hekandelt wurden. Der-
selbe ist im ^us-îug in à- Kresse erschienen nncì wir erlauden
uns Ihnen einige Kxemplare davon einzuhändigen. Leider besitze
ich nickt mekr a o viol Kxemplare, dass ick .ledem ein solches
ülierreicken kann. In diesem Ile lern I >vurde auch die Krage der
Lubventionierung der Xicgenwcdcle spexioll behandelt. vas IIo-
xumê ist nut' Leite 26 V (1—5) ?u lesen. Wir möchten diese1'kesen
liier nickt wiederholen. Vacic unserer, allerdings unmassgekenden
hnsickl, kann eine praktische àgelung clés Xicgenweidgangcs
im Lekirge ('Hessin, Walds, Lraukünclen) nur aul Lruncl einer
das ganxe .tali r dauernden Dirtschakt getunden >verden.

Iliite plöldielie Vukkebung der Lemeinatz(ung ist ganx aus-
geschlossen. Desgleichen eine Ltallkaltung cler biegen, ausserhalb
cler slreugsleu Winterfell ^ December, danuar uncî Kedruar
Krad lise h möAlich ist nur eine /dlrlscha/l.

Die Durchtudrungsinoglichlreit derselben Iriingt von cler
Unterstützung cler hexilgl lclien Auslagen durch kund und Kanton
etc. ad.

In cliesem Linne ksgrüssen wir cliesen Vorschlag uncl hotten,
dass die Lebirgs-Korsthekörden cliese Nassnadine — von der
Lundesversammlung einmal sanktioniert — xu Kutten Ziehen
werden. Die Initiative uncl clie Organisation ist Lache cles lrökern
uncl niederen Horstpersonals. Wir sind heute davon test rider-
xeugt, dass kür das Oekirge, wo noch der treie Xiegenweidgang
destedt. nur auk dieser kasis, eiu erkolgreiclrer Lckutx unserer
Kulturen und Waldungen vor dem Xiegenweidgang. erreicht
werden kann.

.1 ci 2. Lors/unr/scha/l, a. b, e.

a) Krtiö/runA c/er Kunclesbei/rdye an cleu Kau von WalcliueAen,

lriit der Verptlicktung, dass auch die Kantone entsprechende Lei-
träge leisten und Durchtüdrung der Ludventionierung der Vlp-
und Walchvegeanlagen nach gleichen LrundsäDen.

Wir wollen auk die, vom Ltänderat am 21. Närx 1922 erbeb-
lieh erklärte Notion Düker nickt näher eintreten. Desgleichen
wollen wir Unterlassen, den Werdegang dieser Notion und die
LeNehungen derselben xur Notion Laumkerger darzulegen.

Wir dürten dies alles als kekannt voraussetzen. Wir de-
grüssen diese rasche und glückliche Krlecligung dieses Lostulates
durch die Kundesversammlung, wodurch dieses wichtige korst-
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liclie Postulai der Motion Baumberger, zur allgemeinen Zufrieden-
heit der Gebirgsgegenden bereits verwirklicht wurde.

Heute können wir mit Vergnügen registrieren, dass die Aen-
derung des Art. 42, Ziff. 2 und 4 des Bundesgesetzes betreffend
die eidgen. Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober
1902 vollzogene Talsache ist.

1. Der Bund vergütet inskünftig dem Bodenbesitzer den drei-
bis zehnfachen Jahresertrag des betreffenden Grundstückes
nach Durchschnitt der letzten 20= Jahre und subventioniert

2. die Anläge von Abfuhrwegen und sonstigen zweckmässigen
ständigen Einrichtungen für den Holztransport mit 30 %,
bei schwierigen Verhältnissen mit 40% unter der Bedingung,
dass der Kanton ebenfalls einen Beitrag verabfolge.

Dieser Beschluss bedeutet einen nicht zu unterschätzenden
Fortschritt auf dem forstlichen Gebiete.

Wir wollen versuchen, die mutmasslichen Auswirkungen
dieser Massnahmen, speziell für die Gebirgsforstwirtschaft etwas
näher zu skizzieren.

Gemäss Botschaft des Bundesrates an die Bundesversamm-
lung über die Revision des Art. 42 zeigen die vom Jahre 1903 bis
Ende 1927 mit Unterstützung des Bundes in SchutzWaldungen
ausgeführten Weganlagen und Seilriesen folgendes Bild:

Ausgeführt wurden: 1454 Proje/c/e mi/ einer Länge non
2469 km und einem Kosfenaufinand non rund 38,2 Mi/iionen; da-
von 7,2 Millionen Bundesbeiträge.

Diese Zahlen enthalten einen gewaltigen forstlichen Fort-
schritt. Denn die Erschliessung unserer Waldungen durch ra-
tionelle Einrichtungen für den Holztransport, bildet die Voraus-
setzung einer rationellen und gesunden Waldwirtschaft. Ohne
rationelle Waldwege ist eine richtige waldbauliche Behandlung
der Bestände, eine rationelle Ausbeutung der Waldprodukte und
eine richtige Verwertung und Verbesserung der Produktion aus-
geschlossen. Grund genug, um diesem Gebiete der Forstwirtschaft
das vollste Augenmerk zuzuwenden. Die erfolgte Erhöhung der
Beiträge wird daher ein Stimulus werden für einen grösseren
Fortschritt auf diesem Gebiete. Das was bisher mangels an finan-
ziellen Mitteln nicht ausführbar war, wird im Interesse des
Waldes verwirklicht werden können. Manche bisher unzugäng-
liehen Waldgebiele werden erschlossen und der Volkswirtschaft
dienstbar gemacht werden können. Der Segen dieser Massnahmen
wird, speziell für die Gebirgswaklungen, nicht ausbleiben.

Die Forderung, dass die Ausschüttung erhöhter Beiträge nur
dann erfolge, wenn der Kanton ebenfalls einen Beitrag verab-
folge, ist von den meisten Kantonen bereits erfüllt und von den
anderen wird sie ohne Schwierigkeiten erfüllt werden können.
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liebe Dostulat àer Motion Laumberger, xur allgemeinen/^ukrieàen-
beit àer Debirgsgegenàen bereits vervirKlicbt vuràe.

llcabe Können v!r mit Vergnügen registrieren, class clie Ven -

clerung àes Krt. 42, Akt. 2 nncl 4 cles vunàesgesetxes betrekkenà
clie eiclgen. Dkerauksiebt über clie Korstpolixei vom 11. DKtober
1902 vollzogene Vatsaebe ist.

1. ver lZuncl vergütet insKünktig clem vollendestver àen àrei-
bis xebnkacben àabresertrag cles betrekkenàen DrunàstûeKes
naeb vnrcdscdnitt àer letzten 29-àabre nncl subventioniert

2. àie Knlâge von Vbkubrvegen nnà sonstigen xveeKmässigen
stäncligen Kinriebtungen kür àen làolxtransport mit 39 ?//.

bei sebvierigen Verbältnissen mit 49 unter àer IZeàingung.
àass àer Kanton ebenfalls einen Leitrag verabkolge.

Dieser vesebluss becleutel einen nicbt xu untersebätxenclen
Kortsebritl ant clem karstlieben Debiete.

Wir vollen versnoben, àie mutinasslieben KusvirKui^gen
àieser Massnabinen, speciell kür àie Debirgskorstvirtsebakt etvas
näber xu sKixxieren.

Demäss lZotscbakt àes vunàesrates an àie lZunàesversamm-
lnng über àie Revision àes Vrt. 42 xeigen àie vom àabre 1993 bis
Knàe 1927 mit Unterstützung àes vunàes in 8ebutxvalclungen
ansgekübrten Weganlagen nnà 8eilriesen kolgenàes lZilà:

àsgekûbrt vuràen: 1464 IVo/e/c/e mi/ eiccer Dauge non
2469 /cm unà einem Kos/euau/cvanà von runà Z8.2 à/ii/ionen^ àa-
von 7,2 Millionen lZunàesbeitrâge.

Diese labten entbalten einen gevaltigen korstlieben Kort-
scbritt. Denn àie Krscbliessung unserer Walàungen àurelc ra-
tionelle Kinriebtungen kür àen Dolxtransport, bilclet àie Voraus-
setxung einer rationellen nnà gesunàen Walàvirtsebakt. Dbne
rationelle Walàvege ist eine riebtige valàbauliebe Lebancllung
cler Lestânàe, eine rationelle Ausbeutung àer WalàproàuKte uncl
eine riebtige Ververtung unà Verbesserung àer KrocluKtion aus-
gescblossen. Druncl genug, um àiesem Debiete àer Korstvirtscbakl
àas vollste cVugemnerK xuxuvenàen. Die erkolgte Krböbung àer
Veit rage virà àaber ein vtimulus veràen kür einen grösseren
Kortsebritl auk àiesem Debiete. Das vas bisber mangels an kinan-
xiellen Mitteln niebt auskübrdar var, virà im Interesse àes
Walàes vervirKliebt veràen Können. Vlan cire bisber unxugàng-
lieben Watàgebiete veràen erscblossen unà àer VolKsvirtscbakt
clienstbar gemacbt veràen Können. Der 8egen àieser Massnabmen
virà, spexiell kür clie Debirgsvalàungen, niebt ausbleiben.

Die Koràerung, àass àie Kussebüttung erbübter IZeiträge nur
àann erkolge, venu àer Kanton ebenlalls einen IZeitrag verab-
kolge, ist von clen meisten Kantonen bereits erküllt unà von àen
anàeren virà sie obne 8ebvierigKeiten erküllt veràen Können.
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Wir haben uns in einem Kreisschreiben vom 2. September
1929 an die Forstdirektoren der Kantone gewendet und um Aus-
kunft über die diesbezüglichen kantonalen Verhältnisse ersucht.
Für die uns. gütigst zur Verfügung gestellten Daten möchten wir
Ihnen, hochgeachtete Herren, den aufrichtigen Dank aussprechen.

Aus denselben gehen folgende Schlussdaten hervor: 14 Kantone
haben schon bisher den Bau von Waldwegen und sonstigen Ein-
richtungen für den Holztransport mit Beiträgen subventioniert.
Die Ansätze waren 5—40 %. Im Allgemeinen 10—20 %. Die Sub-
ventionen reichen bis in das Jahr 1905 — Graubünden — zurück.
Die bisherigen Totalleistungen dieser 14 Kantone betragen zirka
3,8 Millionen Franken. Das sind gewiss respektable Leistungen
seitens der kantonalen Verwaltungen. Sechs Kantone (Bern,
Luzern, Nidwaiden, Baselstadt, Thurgau und Baselland) haben
bisher keine oder nur geringe Leistungen im Waldwegbau auf-
zuweisen. Fünf Kantone haben von Fall zu Fall, wenn besonders
schwierige Verhältnisse vorlagen, Subventionen ausgesetzt, An-
dere haben unter dem Titel von Notstandsarbeiten den Waldweg-
bau unterstützt. Im Gesamten wurden hiefür zirka 840,000 Fr.
verausgabt. Das GesamZZoZaZ der LeZ.s/unpen der Kantone an den
WaZcZiuec/bau 5ezi//ert sich somit auf ca. 4,64 MiiZionen FranZcen.

Von den neun Kantonen, welche bisher keine Beiträge an den
Waldwegbau leisteten, haben bereits sieben Kantone die Verab-
folgung von Beiträgen, ab dem Jahre 1930 in Aussicht genom-
men.

Zwei Kantone (Wallis und Glarus, eventuell auch Graubün-
den) gedenken die bisherigen Subventionsbeiträge zu erhöhen.

Aus diesen wenigen Angaben dürfen wir wohl schliessen,
dass:

1. Die meisten Kantone zur Erhöhung des Waldwegbaues
schon viel getan haben und

2. Die Erfüllung der an- die Bundessubvention geknüpften
Bedingung zur Verabfolgung einer kantonalen Subvention
auf keine Schwierigkeiten stossen wird.

Nun noch einige Worte über die Verabfolgung maximaler
Bundesbeiträge an den Bau von ständigen Einrichtungen für
den Holztransport.

Aus den Verhandlungen der stände- und nationalrätlichen
Kommission, aus der Diskussion in der Bundesversammlung und
aus den Erklärungen des Vertreters des hohen Bundesrates in
der Bundesversammlung, war man in den Gebirgskantonen wohl
allgemein der berechtigten Auffassung, man könne ziemlich all-
gemein mit einer maximalen Subvention von 40 % rechnen. Die
zum Teil abweichende Interpretation «der schwierigen Verhält^
nisse» durch die eidgen. Organe, hat wenigstens bei uns im Kan-
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Mir baben uns in einein Kreisscbreiben vorn 2. 8epteinber
1929 un die Korstdirektoren 6er Kantone gewendet un6 unr .Vus-
kunlt über 6ie diesbezüglieben kantonalen Verbältnisse ersuebt.
Kür 6ie uns. gütigst zur V^erlügung gestellten Outen rnöclrten wir
Ibnen, boebgeaebtete llerren, 6en aulriebtigen Oank ausspreeben.

.Vus 6enselben geben lolgende 8eblussdaten bervor: 14 Kantone
lraben sclron bisber 6en Lau von Waldwegen und sonstigen Kin-
rirbtungen lür 6en ldolztransport rnb Leiträgen subventioniert.
Oie .Vnsätze waren 5—49 Irn rVllgeineinen 19—29 ?ê. Oie 8ub-
veniionen reielren bis in das .labr 1995 — Oraubünderr — zurück.
O!e bisberigen ä'otalleistungen 6ieser 14 Kantone betragen zirka
6,6 Vlillionen Kranken. Oas sinä gewiss respektable Oeistungen
seitens 6er liantonalen Verwaltungen. 8ecbs Kantone sllern,
Ouzern, Kidwaldeu, Laselsladt, I'burgau un6 Laselland) traben
bisber keine o6er nur geringe Oeistungen inr VVaI6wegbau ant-
zuweisen, bunt Kantone traben von Kalt zu Kali, wenn besonclers
scbwierige Verbältnisse vorlagen, Subventionen ausgesetzt, à-
6ere traben unter 6ern 'tätet von blotstandsarbeiten 6en Waldweg-
bau unterstützt. Irn Oesarnten würben bielür zirka 849,999 Kr.
verausgabt. Oas <?<?.<>ani//o/al 6er Oers/unAen 6er Kan/one an 6en
VVal6lueAbau be^i//er/ sieb somb au/ ca. 4,64 Nrbranen Kranken.

Von 6en neun Kantonen, welcbe bisber keine Leiträge an 6en
Waldwegbau leisteten, baben bereits sieben Kantone die Verab-
lolgung von Lei trägen, ab 6ern .labre 1939 in Vussicbt genorn-

?iwei Kantone (Wallis und Olarus, eventuell aueb Oraubün-
6en) gedenken die bisberigen 8ubventionsbeiträge zu erböben.

.Vus diesen wenigen .Vngaben dürlen wir wobl scbliessen,
dass:

1. Oie rneisten Kantone zur Krböbung des VValdwegbaues
seban viel getan baben und

2. Oie Krlullung der an die Lundessubvention geknüllten
Ledingung zur V^erablolgung einer kantonalen Subvention
aul keine 8cbwierigkeiten stossen wird.

Kun noeb einige Worte über die Verablolgung nraxirnaler
Iburdesbeiträge an den Lau von ständigen Kinrir liturrgen kür
den klolztr ansport.

.Vus den Verbandbrngen der stände- und nationalrätlieben
Konrinission, aus der Oiskussion in der kundesversannnlung und
aus den Krklärungen des Vertieteis des boben Lundesrates in
der Lundesversarnnrlung, war rnan in den Oebirgskantonen wobl
allgernein der bereebtigten «VuIIassung, rnan könne zienrlicb all-
genrein rnit einer nraxirnalen subvention von 49 reebnen. Oie
zürn Oeil abweiebende Interpretation «der scbwierigen Verliält-
nisse» drneb die eidgen. Organe, bat wenigstens bei uns brr Kan-
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ton Glaubünden etwas enttäuscht. Die bündnerischen Gemeinden
glaubten allgemein auf 40 % rechnen zu dürfen und die forst-
liehen Organe haben die neue Aktion zu Gunsten vermehrter
Waldweganlagen auch in diesem Sinne eingeleitet. Im Gebirge
ist der Waldwegbau immer mit grossen Schwierigkeiten ver-
bunden. Entweder sind dieselben technischer oder finanzieller
Natur. Nicht selten liegen sie auch in der unüberwindlichen
Schwierigkeit zur Erzielung einer Mehrheit in der Gemeinde für
die Ausführung des betreffenden Werkes. Im Gebirge tritt der
Fall ganz selten ein, wo eine Waldweganlage ohne grosse mühe-
volle und detaillierte Vorbereitung durch das lokale Forstper-
sonal, ohne eine vieljährige Aufklärung und Belehrung der Be-
völkerung durchgeführt werden kann. Schon vom propagandi-
stischen Standpunkt aus, ist daher eine höchst wohlwollende
Interpretation der gesetzlichen Bestimmungen durch den Bund
am Platze. Wir hoffen daher, die Interpreten der eidgen. gesetz-
liehen Bestimmungen werden in Zukunft, im Interesse der Forst-
Wirtschaft, eine etwas largere Praxis zur Anwendung bringen.

Hinsichtlich der Anwendung von gleichen Grundsätzen bei
Alp- und Waldwegbauten vertritt der hohe Bundesrat in der
bereits genannten Botschaft an die Bundesversammlung den
Standpunkt, dass dies nicht möglich sei. Die Botschaft enthält
diesbezüglich folgenden Passus:

«Wir haben daher für angemessen erachtet, die Gelegenheit
zu benützen, zur Einführung gleicher Grundsätze bei der Unter-
Stützung der Güter- und Waldwege, mussten uns aber Bechen-
schaft geben, dass dieses Bestreben nicht vollständig verwirk-
licht werden kann.»

Nach der vollzogenen Erhöhung der Beiträge an Waldweg-
bauten, sind auch wir der Auffassung, dass diese, in vielen Be-
Ziehungen wohl berechtigte Forderung fallen gelassen werden darf.

Denn das Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft vom
22. Dezember 1893 gestattet, eine Subventionierung von 40—50 %

der Anlagekosten, wobei die Kantone, in der Regel, gleich hohe
Beträge aussetzen müssen. Hingegen werden die Expropriations-
kosten nicht subventioniert. Im allgemeinen werden aber die
Güter- und Alpwege mit 25 % vom Bund und 25 % vom Kanton

50 % subventioniert.
Bei den Waldwegen liegen die Subventionsverhältnisse nach

der neuen Regelung ähnlich. Bund Maximum 40 und Kanton
durchschnittlich 10, somit auch 50 %. Allerdings besteht bei den
Alpwegen die Möglichkeit, bedeutend höher zu gehen. In der
Praxis dürfte aber der von der Motion Baumberger angestrebte
Ausgleich im-Allgemeinen vorhanden sein.
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ton Orarrbünden etwas enttürrscbt. Oie bündneriscberr Oernernden
glaubten Allgemein auk 49 reclin en zrr dürkcn un cl clie korst-
lickeu Organe kakeu clie neue Aktion zu Ounslen vermekrler
^Valdweganlagen auek in diesem kl inné eingeleitet. Im Oebrrge
ist der V/alclwegbau immer mit grossen Lclrwierigkeiten ver-
kunclen. kntwedsr sincl clieselben lecbnrscber ucler kinanzreller
?lalrrr. Kiekt selten liegen sie suck in cler unübsrwrndlicbei,
Lebw'rerigkert zur krziàug einer Nebrberl in cler Osmernde kür
clie Vuskübrung cl es belrekkerrden >Vcikes. Im Oebirge tritt cler
Kali ganz selten ein, wo eine N'aldweganlage okne grosse inükc-
volle uncl cletaillierte Vorbereitung àrck clas lokale korskper-
sonal, olrne eine vielMrrige rVnkklürung uncl Lelebrung cler l!c-
völlcerung clurekgekülirt werden kann. Zcbon vom propagarrdi-
stiseken Llanclpunkt aus, ist claker eine bückst woblwollencle
Interpretation cler geselzlic.ben Bestimmungen durcir clen lluncl
am klalze. 'lVir Kokken claber, die Interpreten cler eiclgen. gesetz-
lieben Bestimmungen cvercten in /riicuntk im Interesse clei korst-
cvirtsckakt, eine etwas largere kraxis zur Vnwendrrng bringen.

künsicbtlicb cler Vnwenclurig vou glelebeu Orunclsatzen kei
Klp- uucl WIcbvegkauten vertritt cler koke Lundesral in cler
bereits genannten Lolscbakl an clle lZunclesversammlung cleu

Standpunkt, dass dies nickt möglicb sei. Die Rolsebakl eutbält
dresbezügliclr kolgenden kassuu

«'Wir traben clairer kür arrgemesserr eracblet, die Oelegerrtreit
zu benutzen, zur kunkübrung glercber (Grundsätze bei cler Outer-
Stützung der Oüter- uucl >Valclwege. mussten uns aber llecben-
sebakt geben, dass dieses bestreben nickt vollständig verwirk-
liebt werden kann.»

Vacb der vollzogenen krböburrg der Lertrage an N'aldweg-
Kaulen, sind aucb wir der Vuklässrmg, dass diese, in vielen Le-
zrebungen wobl berecbtigle korderung kalten gelassen werden dark.

Denn das Oesctz über die körderrrrrg der Oandwirksebakt vom
22. Dezember 1893 gestaltet, eine 8ubventionrerung von 49—59
der Vnlagekosten, wober die Kantone, in der Ilegel, gleieb bobe
betrüge aussetzen müssen. Hingegen werden die Expropriations-
kosten nicdrt subventioniert. Im allgemeinen werden aber die
Oüter- und ülpwcgc mit 25 vom Luncl rind 25 vonr Kanton

^ 59 subvenkionreid.
Lei den V/alclwegen liegen die Lubveuliorrsverballrrrsse uaclr

der neuen Kegeluirg übnlrcb. Luud Naxiiurrm 49 und Kairlorr
ilurebscbrriktlicb 19, somit aucb 59 /(. Allerdings bestebt bei den
Vlpwegen die Nöglicbkeil, bedeutend böber zu geben. In cler
kraxis dürkte aber der vou der Notion Laumberger augesticdte
^usgleicb im Vllgeineinen vorbancleu sein.
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In der erhöhten Subventionsmöglichkeit des bisher land-
wirtschaftlich benützten Bodens zum Zwecke der Aufforstung
liegt ebenfalls eine grosse Erleichterung zur Durchführung von
iVeuiuaZdungen. Eine weitere Begründung der Wünschbarkeit
dieser Massnahme dürfte aber kaum notwendig sein.

b) Ausrie/i/ungf der itöc/i.v/en Beiträge uon 80 % an ade mif der
Aufforstung werbundenen Arbeiten, sofern es sich um ausser-
ordenfZiehe lMrtfät/nisse und um Gebirgsgegenden bandet/.

Art. 42, Abs. 2 des BG. betreffend die eidgenössische Ober-
aufsieht über die Forstpolizei bestimmt: Der Bund entrichtet Bei-
träge: «An die Anlage neuer Schu/ziuatdungen und damit in Ver-
bindung stehenden Entwässerungen und ferner an Verbau uon
Lau;inen und Steinschlägen zur Sicherung von Schulzwaldungen
überhaupt 50—80 % und an die Kosten anderweitiger Verbaue zu
forstlichen Zwecken und an notwendige Einfriedungen bis 50 %.»

Die Verabfolgung von Höchstbeträgen von 80 % bei der Schaf-
t'ung neuer Schutzwaldungen und damit in Verbindung stehen-
der Entwässerungen und Lawinenverbauungen liegt in der Kom-
petenz der Bundesbehörden. Wir hoffen dabei gerne, dass das
Wohlwollen, welches diese Behörden und ihre Interpreten dem
Gebirgswald gegenüber bisher bewiesen haben, in Zukunft im
Sinn und Geist der Motion Baumberger noch etwas erweitert
und dass grössere, im Interesse der Allgemeinheit liegende
Werke immer mit maximalen Beiträgen bedacht werden. Solche
Werke werden oft weniger zum Vorteil des Bauherrn, welchem
sie vielleicht nur Einschränkungen und einen auf Jahrzehnte hin-
aus dauernden Unterhalt überbinden, als vielmehr im Interesse
der Allgemeinheit, des VoZtesganzen erstellt. Das Volksganze hat
aber ein Interesse an der Erhaltung der Gebirgsbevölkerung, die-
sein Jungbrunnen neuer Volkskraft und Blutauffrischung. Das
Heranziehen der Interessenz an ein solches im Interesse der All-
gemeinheit liegendes Werk, ist meistens sehr schwierig, wenn
nicht ganz ausgeschlossen. Daher ist es eine Aufgabe, aber eine
edle und würdige Aufgabe des Bundes, dieses VoZtcsganze zu ver-
treten in Verabfolgung höchstmöglicher Beiträge an solche
Werke. Der Gebirgsbevölkerung verbleiben noch genügende finan-
zielle Opfer.

Eine Erhöhung der Beiträge an die mit einer Aufforstung in
Verbindung stehenden Verbauungsanlagen erfordern eine partielle
Revision des Forstgesetzes. Wir wissen wohl, dass eine solche Re-
vision nicht gerne vorgenommen wird. Sie ist aber absolut not-
wendig, sollen nicht Werke, welche im Interesse der lokalen,
kantonalen und ausserkantonalen Sicherheit liegen, unausgeführt
bleiben. Bei diesem Anlasse möchte ich nur an die Katastrophe
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!» à- erböbten Zubventionsmöglicbbeit des bisber land-
xvirtsebattlicb benüt?ten Lodens ?uni dweebs der Vuttorstung
liegt ebenfalls eine grosse brleiebterung ?ur Ourebkübrung von
Veumab/uuAen. inné weitere Begründung der Wünsebbarbeit
dieser Vlassnabme dürkte aber baum notwendig 8ein,

d) Vus/lo/du/u/ de/' //aebs/eu Bed/äpe van 86 an ade mît der
Vu//orstunp verbundenen Vrbe/ten, so/ern es sîc/i um aussen-
ardenttîebe Verbättn/sse und um (?eb/rg-SIependen bandett.

Vrt. 42, Vbs. 2 des BO. betrekkend die eidgenössisebe Oder-
autsicbt übe/ die borstpolbei bestimmt: Der Bund entricbtet Lei-
träge: «Vn die Vntape neuer Fet/uàmaldunAen und damit in Ver-
bindung 8tedenden bntwässerungen und ferner a/r Verbau van
baunnen und Zteinsebtüpen ?ur Zicberung von 8ebut?waldungen
überbaupt 59—89 ^ und an die Kosten anderxveitiger Verbaue ?u
kor8tiieden /werben und an notwendige btn/rtedunpen di8 59 .»

Die Veral/tolgung von Ilöebstbeträgen von 89 dei der Zebat-
tung neuer Zebut?walclungen und damit in Verbindung sieben-
der Entwässerungen und Bawinenverbauungen liegt in der Kom-
peten? der Lundesbebärden. Wir kokten dadei gerne, dass das
WoktwoIIen, welel/es -diese l-ekörden und idre Interpreten dem
Oebirgswald gegenüber bisber bewiesen babsn, in /ubuntt im
Zinn und (feist der Votion Baumberger noeb etwas erweitert
und dass grössere, im Interesse der Vllgemeinbeit liegende
Werbe immer mit maximalen Beiträgen bedacbt werden. Zolebe
Werbe werden ott weniger ?um Vorteil des Lauberrn, welebem
sie vielleiebt nur binscbränbungei/ und einen ant .Iabr?ebnte bin-
aus dauernden Vnterbal t überbinden, als vielmebr im Interesse
der Vllgemeinbeit, des Votbspamen erstellt. Das Volbsganxe bat
aber ein Interesse an der brbaltung der Oebirgsbevölberung, die-
sem .lungbrunnen neuer Volbsbrakt und Llutauttrisebung. Das
Zderan?ieben der Interessen? an ein solebes im Interesse der .VII-
gemeinbeit liegendes Werb, ist meistens sebr sebwierig, wenn
niebt gan? ausgeseblossen. Oaber ist es eine Vutgabe, aber eine
edle und würdige Vutgabe des Bundes, dieses Vo/bspanre ?u ver-
treten in Verabtolgung böcbstmöglicber Beitrage an solebe
Verbe. Der Oedirgskevölberung verbleiben noeb genügende kinan-
delle Opter.

bine brböl/ung der Beiträge an die mit einer Vuttorstung in
Verbindung siebenden Willau > u > gsa n 1 a gen erfordern eine partielle
Bevision des borstgesàes. Wir wissen wobl, dass eine solebe Be-
vision niebt gerne vorgenommen wird. 8ie ist aller absolut not-
wendig, sollen niebt Werbe, welcbe im Interesse der lobalen,
bantonalen und ausserbantonalen Zieberbeit liegen, unausgetübrl
bleiben. Bei diesem Vidasse möebte icb nur an die Katsstropbe
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vom Seplember 1927 erinnern, welche in Graubünden ganze Täler
zerstörte und nur Ruinen zurückliess, dort, wo vorher blühende
Wiesen, Weiden und Wälder das Auge erfreuten. Die Wieder-
herslellung der zerstörten und die Schaffung der notwendigen
forstlichen Schulzbauten und Schutzmassnahmen ist nur bei
maximalen Bundesbeiträgen möglich. Denken wir an eine forst-
liehe Verbauung und Aufforstung der zerstörten Täler: Lugnezer-
lal, Zavragiatobel und Somvixerlal im Bündner Oberland. Die
Gebirgsgemeinden, denen die Natur selbst solche Aufgaben zu-
gewiesen hat, sind meistens arm. Sie besitzen ganz geringe Ein-
nahmequellen und können daher auch nur ganz minimale Bei-
träge an die Schaffung solcher Werke beisteuern. Daher der zähe
Widerstand der Gebirgsbevölkerung gegen die Ausführung sol-
cher forstlicher Meliorationen. Derselbe kann nur durch hohe
eidgenössische und kantonale Beiträge gebrochen werden. Die
kantonale Subvention ist aber auch wieder beschränkt. Die Kan-
tone, die hier in Frage kommen, müssen ebenfalls mit ihren
Mitteln haushälterisch umgehen und können daher diesbezüglich
wohl nicht mehr leisten, als sie bisher getan.

Neben einem bescheidenen Beilrag an die Sc/ia/'/'ung von
forstlichen Verbesserungen haben die Gemeinden zum jährlichen
und periodischen Unterhalt, welcher oft einen grösseren Geld-
aufwand erheischt, als die Erstellung, auch noch die Zahlstelle
zu übernehmen. Wahrlich eine schwere Aufgabe für eine arme
Gcbirgsgemeinde und für einen noch ärmeren Gebirgskanton.

Sie verzeihen, wenn ich dem geplagten bündnerischen Sub-
ventionsherz freien Lauf liess. Wenn aber einer, wie ich tag-
täglich den Wunsch von 222 bündnerischen Gemeinden hört, die
gewillt wären, Bauten, die der lokalen und allgemeinen Sicherheit
dienen, auszuführen, dies aber aus finanziellen Rücksichten nicht
können, der begreift den Schrei des Departements-Chefs. Wir
sind auf eine weitgehende Unterstützung der Mutter Helvetia
angewiesen. Wir hoffen daher, die liebende Mutter werde ihre
treuen Gebirgssöhne in Zukunft noch enger in ihre Arme
schliessen.

c) Die Regelung des Weidr/ange.s für die mil Snbueniion au/-
ru/ors/enden Gebie/e.

Diese Forderung erscheint uns selbstverständlich und bedarf
keiner weiteren Begründung. Dort, wo der freie Weidgang exi-
stiert, kommt als sicheres Mittel nur die Einfriedigung in Frage.
Ein genügender Schutz der Kulturen und oft auch der Bauwerke
ist nur bei vollständiger Ausschaltung des Weidganges möglich,
ohne diesen Schutz wird der Erfolg ausbleiben. Daher wäre die
Subventionierung dieser Schutzmassnahmen mit höchsten Beiträ-
gen begründet.
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vont 8epteinber 1927 erinnern, welcbe in Draubünden ganxe baler
xerstörte und nur Luinen xurückliess, dort, wo variier blübende
Wiegen, weiden und ^Välcler das âge erireuten. Die w ieder-
berstellung à xerstörten und die 8<itaiiung der notwendigen
torstlieben 8cbutxkauten und 8cbutxinas8nabnien ist nur bei
inuxiinulen Lundesbei trägen inöglicb. Denken wir an eine torst-
liebe Verbauung und àutlorstung der zerstörten 'bäleie iucgne/er-
tal, iüavragiatobel und 8oinvixertal iin Lündner Oberland. Die
Debirgsgsineinden, denen die Xatur selbst solcbe Vulgaben xu-
gewiesen bat, sind nreistens arin. 8ie besitzen ganx geringe Din-
nabine.gueLen und können dabei aucli nur gaux niiniinale Lei-
träge un die 8ebaitung solcber Werke beisteuern. Duber der xäbe
widerstund der Debirgsbevölkerung gegen die Vuskübrung sol-
ober kors Lieber bleliorationen. Derselbe kann nur dureb bobe
eidgenössiscbe und kantonale Leitrüge gebrocben werden. Die
kantonale Subvention ist über uueb nieder bescbränkt. Die Kan-
tone, die bier in Drage konnnen, inüssen ebeniulls init ibren
iVlitteln buusbülteriscb urngeben und bönnen duber diesbexügbcb
wobl niebt niebr leisten, uls sie bisber getun.

bieben eiuern bescbeidenen Leitrug an die Lbba/'/unA von
korstlicben Verbesserungen buben die Deineiiulen xuin /äbrlicben
und periodiscben knterbalt, welcber oll einen grösseren (leid-
uuDvund erbeisebt, als die Erstellung, uueb nocb die Xublstelle
xu übernebinen. wabrlicb eine scbwere Vukgabe tür eine arme
Debirgsgeinsinde und tür einen nocb ürineren Oebirgskanton.

8ie verxeiben, wenn icb dein geplagten bündneriscben 8ub-
ventionsberx ire!en Laut liess, wenn aber einer, wie icb tag-
täglieb den wunscb von 222 bündneriscben Oeineinden bört, die
gewillt wären, Lauten, die der lokalen und allgemeinen 8icberbeit
dienen, ausxukübren, dies aber aus tinanxiellen Lücksicbten nicbt
können, der begreikt den 8ebrei des Departeinents-Obeks. wir
sind aut eine weitgebende knterstütxung der blutter Delvetia
angewiesen, wir bolder, duber, die liebende flutter werde ibre
treuen Oebirgssöbne in Xukuuit nocb enger in ibre .briue
scbliessen.

c) Die begeiunA des weids/anc/es /ür die mit subvention au/-
ru/ors/enden Debie/e.

Diese korclerung erscbeint uns selbstverständlicb und bedark
keiner weiteren Legründung. Dort, wo der ireie Weidgang exi-
stiert, koinrnt als sicberes biittel nur die Diniriedigung in krage.
Din genügender 8cbutx der Kulturen und oit aucb der Lauwerke
ist nur bei vollständiger Vusscbaltung des Weidganges inöglicb.
abne diesen 8cbutx wird der Drkolg ausbleiben. Daber wäre die
8ubventionierung dieser Lcbutxrnassnabrnsn init böcbsten Leiträ-
gen begründet.
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Ad S. Subuenh'oniening der Ver/nar/cungsarbeifen.
Der Schweiz. Bundesrat hat am 7. Juni 1929 betreffend Hilfe

für die Gebirgsbevölkerung beschlossen:
1. In den Gebirgskantonen zur Erleichterung der Grundbuch-

Vermessung Abschlagszahlungen an die Kosten der Parzedar-
uermessunp bis auf die Höhe des Bundesbeitrages zu ge-
währen.

2. In Gebirgsgegenden, wo eine Güterzusammenlegung nicht in
Betracht fällt, einen ausserordentlichen Beitrag von 30 % an
die Kosten der Vermar/ai/K/ auszurichten.

Mit der ersten Massnahme haben wir uns nicht zu befassen.
Hingegen möchten wir zum zweiten Punkt einige Bemerkungen
anbringen:

Die Subventionierung der Vermarkungsarbeiten in Gcbirgs-
gegenden, wo eine Güterzusammenlegung nicht in Frage kommt,
hat auch forstlich eine unverkennbare Bedeutung. Die Durch-
führung der instruktionsgemässen Vermarkungen werden be-
deutend erleichtert und damit in Zusammenhang auch die Wald-
Vermessungen als Grundlage für die definitiven Forsteinrichtungs-
arbeiten. Diese Hilfe für die Gebirgsbevölkerung wird umso wirk-
sanier, wenn die Kantone wie der Bund annimmt, an die Ver-
markungen ebenfalls einen angemessenen Beitrag ausrichten.

Wenn die Durchführung der Vermarkungsarbeiten durch eine
Beitragsleistung von Bund und Kanton in der Höhe von etwa 50 %

erleichtert werden kann, ist der Widerstand, welcher sich der
Ausführung von Vermessungsarbeiten bisher entgegen stellte, in
der Hauptsache beseitigt, und wird auch auf diesem Gebiete ein
rascher Fortschritt im Interesse des gesamten Grundbuchwesens
zu erwarten sein.

Zur Bestreitung der Bundesbeiträge an die Vermarkungs-
arbeiten hat der Bund vorgesehen, den notwendigen Kredit in den
Voranschlägen ab dem Jahre 1930 aufzunehmen. Der Kredit unter-
liegt somit jedes Jahr der Genehmigung durch die eidgenössi-
sehen Räte.

Ad J. Un/erh«Z/ [ors/-, IcuZ/ur- und öau/ecbnisc/ier Arbei/en.
Die Frage des Unterhaltes von Werken forst-, bau- und

kulturtechnischer Natur ist ein wichtiges, aber auch schwieriges
Problem. Die mit Bundes- und kantonaler Subvention, im Interesse
der gesamten Volkswirtschaft geschaffenen Werke müssen, sollen
sie ihren Zweck erfüllen, richtig unterhalten werden. Gemäss
Gesetz ist der Unterhalt Sache der Interessenz, d. h. bei den mei-
sten Kantonen gehl derselbe zu Lasten der politischen oder der
Bürgergemeinden. Diese sind aber in den meisten Fällen aus

- 1Y —

à/ Z. Fubvenb'onìerunA der Vermarbung-sarbeden.
l)ea 8cbweix. Lundesrat bat am 7. .suni 1929 betrekkend llilte

lür die Debirgsbevolberuug bescblossen:
1. lu den Debirgsbantonen xur Krleicbterung der Drundbueb-

Vermessung dbscblagsxablungen an die Kosten à burredui-
ver/u essuuA bis auk clie Dübe des Lundesbeitrages xu ge-
wâbren.

2. lu Debirgsgegenden, wo eine Düterxusanmrenlegung nicbt iu
Letraebt källt, einen ausserordentlieben Leitrag von 39 an
die Kosten der Veruiorbu/u/ ausxuriebten.

ÌVllt der ersten Nassnabme liabeii wir uns niebt xu belassen.
Idingsgen möebten wir xum xweiten Kunbt einige Lemerbungen
anbringen:

I)ie 8ubventioiiierung der Vermarbungsardeiteii iu Debirgs-
gegenden, wo eiue Düterxusammenlegung niclit iu Krage bomnrt,
bat aueb korstlieb eiue unverbennbare Ledeutung. Die Durcb-
kübrung der instrubtionsgemässen Verinarbungen werden de-
deutend erleielrtert und darnit in Kusammenbang aueb die Walcl-
vermessungeii als (Grundlage kür die dekinitiven Korstemricbtungs-
arbeiten. Diese lüde kür die Debirgsbevölberung wird umso wird-
saurer, wenn die Kantone wie der Lund anninnnt, an die Ver-
marbungen ebenkalls einen angeinessenen Leitrsg ausricbten.

Wenn die Durebkübrung der Vermarbungsarbeiten dureb eine
Leitragsleistung von Lund und Kanton in der Höbe von etwa 59
erleicbtert werden dann, ist der 'Widerstand, welebsr sied der
.Vusküliruug von Vermessungsarbeiten bisber entgegen stellte, in
der Dauiitsacbe beseitigt, und wird aueb auk diesem Debiete ein
rascber Kortscbritt iin Interesse des gesain ten Drundbucbwesens
xu erwarten sein.

Xur Lestreitung der Lundesbeiträge an die Verinardungs-
arbeiten bat der Lund vorgeseben, den notwendigen Kredit in den
Voranseblägen ab dein dabre 1939 aukxunebmen. Der Kredit unter-
liegt sornit ^edes dabr der Dsnebmigung durcb die eidgenössi-
srben Läte.

dd d. Kn/erbud /orsk-, bubur- und bcudecdiuiscber drbei/eu.
Die Krage des Knterbaltes von Werben korst-, bau- und

bulturteebniseber Xatiir ist ein wiebtiges, aber aueb «ebwieriges
Lroblein. Die mit Lundes- und bsntonaler 8ubvention, im Interesse
der gesamten Volbswirtscbakt gescbakkenen Werbe müssen, sollen
sie ikren Kweeb erküllen, rieb tig unterbal ten werden. Demäss
Desetx ist der Dnterbalt 8acbe der Interessent, d. b. bei den mei-
sten Kantonen gebt derselbe xu Kasten der politiscben oder der
Lürgeigemeinden. Diese sind aber in den meisten Källen aus
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finanziellen Gründen nicht in der Lage, diese Bauten zweckmässig
die Sicherung von Dorf und Feld, Weide und Wald und im
Moment, wo sie ihren Zweck erfüllen sollten, oft nicht mehr in
einem solchen Zustande, dass sie im Stande sind, die Gefahr ab-
zuwenden. Die grossen Summen, welche Bund und Kanton für
die Sicherung von Dorf und Feld, Weid und Wald und im
Interesse des Wasserregims geopfert hatten, waren umsonst ver-
ausgabt. Das darf in Zukunft nicht mehr so weiter gehen. Es
müssen sichere Mittel und Wege gefunden werden, damit die mit
teurem Geld geschaffenen Werke unterhalten werden können.
Diese Pflicht darf nicht allein, den finanzschwachen Gebirgs-
gemeinden und den Kantonen überlassen werden. Die Frage des
Unterhaltes muss auf eidgenössischem Boden seine Lösung finden.
Dies erfordert allerdings eine Gesetzesergänzung. Wir verkennen
die Schwierigkeiten nicht, welche einer solchen gesetzlichen Re-
gelung entgegenstehen, aber wo ein Wille ist, da ist noch immer
ein Weg gefunden worden. Wir haben diesen Standpunkt schon
im Memorial zum generellen Projekt für die Rekonstruktion der
durch die Katastrophe vom 2S./26. September und vom 10. No-
vember 1927 im Kanton Graubünden zerstörten Böden, Bauten
und Werke bau-, forst-, kultur- und vermessungstechnischer Na-
tur und für die zur zukünftigen Sicherung der Gefahrenzonen
notwendigen Neu- und Ergänzungsbauten, sowie für Meliorationen
zur Erleichterung und Förderung der Existenzmöglichkeit der
Bewohner der beschädigten Gebiete dein hohen Bundesrate unterm
10. Dezember 1927 zugestellt, vertreten. Auch bei der Behandlung
dieses Postulates in der Motion Baumberger, haben wir die gleichen
Forderungen wiederholt. Das Ergebnis war aber auch hier ein
negatives. Man glaubte, die notwendigen Grundlagen für eine be-
friedigende Lösung der ganzen Frage auf eidgenössischem und
kantonalem Boden seien zu gross. Und doch muss die Frage ein-
mal gelöst werden, soll der Segen der Subventionen nicht zu einer
unerträglichen Last für die finanzschwachen Gebirgsgemeinden
und Gebirgskantone werden. Die heutige Mentalität ist eher auf
die Hilfsleistung als auf Belastung der Gebirgsbevölkerung ein-
gestellt. Beweisen wir einmal, dass es uns ernst damit gemeint ist.
Hier bietet sich eine sehr günstige Gelegenheit dazu.

Auch Herr Prof. Bernhard, Zürich, äussert sich in seiner kri-
tischen Uebersicht über die Massnahmen zur Bekämpfung der
Gebirgsbevölkerung hinsichtlich dieser Frage wie folgt:

«Die Kultursicherungsarbeiten im Gebirge sind ja vielfach
nicht nur wegen der örtlichen Wirtschaft notwendig, sondern
bedeuten zugleich auch eine Voraussetzung zur Kultursicherung
in der Ebene.»
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kinanàllen (lründen nietit in der Oage, diese Linien xweekmässig
die 8iederung von Oork und Keld, Weide und Wal<l und im
Noment, wo sie idren Zlweck erküllen sollten, okt niedt medr in
einem soleden Zustande, dass sie im 8tande sind, die llekadr ad-
xuwen den. Oie grossen 8ummen, welede Lund unà Kon ion kür
die 8iederung von Oork und Keld, Weid nnci Wald und im
Interesse des Wasserregims geopkert datten, waren umsonst ver-
ausgadt. Das dark in ?iukunkt ni odl medr so weiter geden. Ks
müssen siedere Mittel und Wege gekunden werden, damit die mit
teurem (leid gescdakkenen Werde unterdalten werden dünnen.
Diese Lklicdt dark niedt allein, den kinanxsedwacden (ledirgs-
gemeinden und den Kantonen üderlassen werden. Die Krage des
llnterdaltes muss auk eidgenössisedem Loden seine Oösung kinden.
Dies erkordert allerdings eine (lesetxesergänxung. Wir verdennen
die 8edwierigkeiten niedt, welede einer suleden gesetxlieden Le-
gelung entgegenstellen, ader wo ein Wille ist, da ist noed immer
ein Weg gekunden worden. Wir daden diesen 8tandpunkt sedon
im Nemo rial xuiu generellen Kro^jedl kür die kekonstruktion der
durcd die Katastropde vom 25./2K. 8eptemder und vom 10. Vu-
vemder 1927 im Kanton (lraudünden verstörten Lüden, Lauten
und Werde dau-, korst-, dultur- und vermessungstecdniscder Ka-
tur und kür die xur xukünktigen 8icderung der (lekadrenxonen
notwendigen dieu- und Krgänxungsdauten, sowie kür Neliorationen
xur Krleiedterung und Körderung der Kxistenxmöglicdkeit der
llewodner der descdädigten (lediete dem doden Lundesrate unterm
19. Oexemder 1927 Zugestellt, vertreten, àed dei der Ledandlung
dieses Lostulates in der Notion Lau-indergsr, daden wir die gleieden
Korderungen wiederdolt. Das Krgednis war ader aued dier ein
negatives. Nan glaudte, die notwendigen Grundlagen kür eine de-
kriedigende Oösung der ganzen Krage auk eidgenössisedem und
kantonalem Loden seien xu gross. Ond dnod muss die Krage ein-
mal gelöst werden, soll der 8egen der 8udventionen niedt m einer
unerträglieden Oast kür die kinamsedwaeden (ledirgsgemeinden
und (ledirgskantone werden. Die deutige Nentalität ist eder auk
die Klilksleistung als auk Lelastung der (ledirgsdevölkerung ein-
gestellt. Leweisen wir einmal, dass es uns ernst damit gemeint ist.
klier dietet sied eine sedr günstige (lelegendeit daxu.

Vucd Herr k'rok. Lerndard, Tlüried, äussert sied in seiner kri-
tiseden Oedersicdt üder die Nassnadmen xur Lekämpkung der
(ledirgsdevölkerung dinsicdtlicd dieser Krage wie kolgt:

«Die Kultursicderungsardeiten im (ledirge sind ^ja vielkaed
niedt nur wegen der örtlieden Wirtscdakt notwendig, sondern
dedeuten xugleied aued eine Voraussetzung xur Kultursiederung
in der Kdene.»
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Heir Prof. Bernhard kommt sodann zum Schluss, dass die
Aufwendungen für die Erhaltung und Verbesserung der natür-
liehen Grundlagen der Wirtschaft im Gebirge fast ganz von der
Oeffentlichkeit getragen werden müssen, wenn man es auf ein
Sesshaftbleiben der Gebirgsbewohner abgesehen hat. Sofern eine
befriedigende Regelung der Unterhaltsfrage auf eidgenössischem
und kantonalem Boden nicht möglich ist, muss dieselbe auf dem
Wege eines «Perimeters» gesucht werden. Die Ausdehnung des
Perimeters über die Grenzen der betr. Territorialgemeinde und
des in Frage kommenden Einzugsgebietes hinaus, wird aber auf
unüberwindliche Schwierigkeilen stossen. Dies umsomehr, da auch
hier in den meisten Kantonen die hiezu notwendigen gesetzlichen
Unterlagen fehlen. Zudem hat jede Gemeinde auf ihrem Gebiet
soviel Aufgaben bau-, forst- und kulturtechnischer Natur zu
lösen, dass sie ihre finanziellen Kräfte nicht für Arbeiten, die sie
nicht direkt und unmittelbar berühren, anspannen lassen kann.
Die Uebernahme der Mission des Perimeters betreffend die öffent-
liehe, speziell ausserkantonale Interessenz ist in erster Linie
Sache des Bundes. Ueber diesen grundsaizl/chen .S'/ondpun/c/ tuircZ

man moZiZ niemals hinaus kommen.
Bei der Behandlung der Wildbaehverbauungen des GZenners,

Zaurar/iaZobeZs und SomiuTerriieins, welche Millionen erfordern
werden, muss die Erape des U/iZer/iaZZes peiösZ werden. Denn ehe
und bevor die Unterhallsfrage befriedigend gelöst ist, werden die
in Frage kommenden Gemeinden zu der Ausführung dieser Ver-
bauungen, welche im Interesse der ganzen Rheinkorrektion liegen,
niemals Hand bieten.

An die Ausführung dieser Verbauungen hat aber das ganze
Rhein- und Linthgebiet ein Interesse.

Wohl haben Bund und Kanton bisher im Sinne der Anträge
der Motion Baumberger, an die Wiederherstellung von Bauteilen,
welche durch Elementarereignisse zerstört wurden, Subventionen
ausgerichtet. Der ausserordentliche und der normale Unterhalt
liegen aber formell immer noch bei der Interessenz, bei dem Bau-
herrn. Die bezüglichen Anträge in der Motion Baumberger, um-
schrieben somit bloss die bisher von den Inspektionsbehörden
ausgeübte Praxis. Immerhin ist im Kommissionsantrag die Pflicht
des Bundes, bei Wiederherstellungsarbeiten möglichst hohe Sub-
ventionen auszurichten, aufgenommen. Hoffen wir, die Realisie-
rung dieses Wunsches bringe uns der Lösung der Unterhaltsfrage
etwas näher.

Der im Antrag ausgesprochene Wunsch, es sei überall bei
forst-, bau- und kulturtechnischen Arbeiten, eine solide Bauweise
anzuwenden, ist sehr zu begrüssen. So selbstverständlich dieser
Wunsch ist, so oft kommt es noch vor, dass Bauten, welche Bun-

— ZI —

Hen Lrol. Lernbard kommt sodann ?uni 8ebluss, dass die
Kulwendungen lür die Orbaltung und Verbesserung der natür-
linken Grundlagen der ^Virtscbalt im Oekirge last gan? von der
Oeklentlicbkeit getragen werden müssen, wenn inon es auk ein
8es8baktbleiben der Oebirgsbewobner abgeseben Kot. pokern eine
belriedigende Regelung der Onterbaltskrage aul eidgenössiscbem
und kantonalem Loden niât möglicb ist, inn88 dieselbe ant dem
'VVege eine8 «Perimeters» gesucbt werden. Oie ^usdebnung des
Perimeters über die Oren?en der betr. Oerritorialgemeinde und
cle8 in Orage kommenden Oinzugsgebietes binaus, wird ober auk
unüberwindlicbs 8cbwierigkeiten 8to88en. OÌ68 umsomebr, à aucb
bier in den meisten Kantonen die bie?u notwendigen gesetzlicben
Onterlagen leblen. ?udem bat ^jede Oemeinde auk ibrem Oebiet
8nviel Vukgaben don-, lorst- und kulturtecbniscber Vatur ?u
lösen, dass 8Ìe ibre linanziellen Krakte nicbt kür Arbeiten, die 8Ìs
nicbt direkt und unmittelbar berükren, anspannen lassen kann.
Oie Oebernabme der Nission de8 perimeters betrelkend die ökksnt-
liebe. speziell ausserkantonale Interessen? ist in erster Oinie
8aebe des timides. Oeber diesen Aruiic/su/e/ie/len 8/cmdpunki mird
mcm ivoiii uiemuis binaus kommen.

Lei der Lebandlung der 'VVildbac.bverbauuugen des <?ie/!ners,
Kavrac/iaiobeis und FomviTerrbeins, wclcbe Nillionen erkardern
werden, muss die /'raye des Onierbai/es peiösi merden. Osnn ebe
und bevor die Onterbaltslrage bekriedigend gelöst ist, werden die
in Orage Kominenden Oemeinden ?u der Kuslübrung dieser Ver-
bauungen, welcbe im Interesse der ganzen Lbeinkorrektion liegen,
niemals //and bieten.

.Vu die iV us tub rung dieser Verbauungen bat aber das ganze
Rbein- und Ointbgebiet ein Interesse.

Mob! baben Lund und Kanton bisber im 8in ne. der Anträge
der Notion IZaumberger, an die VVioderberstellung von Bauteilen,
welebe dureb Olementarereignisse zerstört wurden, Subventionen
ausgeriebtet. Oer ausserordentliebe und der normale Onterbalt
liegen aber l'ormell immer noob bei der Interessen?, bei dem Lau-
berrn. Oie be?üglicben Vnträge in der Nation Laumberger, um-
sebrieben somit bloss die bisber von den Inspektiansbebörden
ausgeübte Praxis. Immerbin ist im Konrmissionsantrag die pllic.bt
des Luncles, bei VViederberstellungsarbeiten müglicbst bobe 8ub-
venlionen auszuricbten, aukgenommen. Hallen wir, die Ilealisie-
rung dieses VVunscbes bringe uns der Lösung der Onterbaltslrage
etwas näber.

Oer im Vntrag ausgesproebene VVunscb, es sei überall bei
lorst-, bau- und kulturtecbniscben Arbeiten, eine solide Lauweise
anzuwenden, ist sebr ?u begrüssen. 80 selbstverständlicb dieser
VVunscb ist, so okt kommt es nocb vor, dass Lauten, welebe Lun-
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des- und Kantonsbeiträge erhalten, nicht in der wünschbaren
Solidität ausgeführt werden. Die Schuld liegt nicht bei den Be-
amten und Behörden, sondern sie ist oft in der Natur der Sache
begründet und wird durch die Verhältnisse diktiert. Man ist bereit,
in dieser oder jener Gemeinde ein bau-, forst- und kulturtech-
nisches Projekt auszuführen. Es darf aber nicht zu viel kosten.
Um einen niederen Kostenvoranschlag zu erhalten, wird eine
ungenügende Bauweise angeordnet. Die angewendeten Normalien
entsprechen nicht den Terrainverhältnissen und Verkehrsansprü-
chen bei Wegbauten und den Soliditätsanforderungen bei Schutz-
bauten, Einzäunungen etc. Bei allen Verkehrs- und Schulzbauten
ist nur das Beste gut genug. Um dies zu erreichen, ist in vielen
Gegenden eine Erhöhung der Einheitspreise notwendig. Jede
Arbeit ist ihres Lohnes wert. Qualitätsarbeit muss auch richtig
bezahlt sein. Daher sollten die Subventionsbehörden nicht zu stark
auf die Preise drücken, sonst ist gute Arbeit und die Beschaffung
von erstklassigem Material, z. B. bei Aufforstungen und Einzäu-
nungen, nicht möglich.

Im Anschluss möchten wir noch kurz die Frage der Bauauf-
sieht streifen. Bei jeder grösseren Baute liegt die Anstellung einer
periodischen oder permanenten, sach- und fachmännischen Auf-
sieht im Interesse einer projektgemässen Ausführung der Baute,
ja, sie ist ein absolutes Bedürfnis. Ohne eine solche sollte kein
Projekt ausgeführt werden, gleichgültig ob dasselbe im Akkord
oder im Taglohn ausgeführt wird. Es gibt allerdings Fälle, wo
diese Aufsicht durch das Revier- oder Unterforstpersonal aus-
geführt werden kann. Im allgemeinen wird es aber besser sein,
wenn diese Aufsicht einem speziellen Aufseher, welcher mit der
auszuführenden Arbeit vertraut ist, übertragen wird. Dabei ist
nicht gesagt, dass ein Aufseher nur ein Bauobjekt beaufsichtigen
könne. Im Gegenteil, es ist oft nicht bloss im finanziellen Interesse
des Bauherrn, sondern auch im Interesse der Arbeit selber, wenn
ein Aufseher mehrere Bauobjekte, welche natürlich nicht zu weit
auseinander liegen dürfen, zu kontrollieren und zu beaufsichtigen
hat. Dadurch hat er Gelegenheit, unter den gleichen Verhältnissen
die verschiedenen Baumethoden — jeder Unternehmer packt die
Arbeit etwas anders an — in einem und demselben Zeitraum
kennen zu lernen. Ich habe in meiner Praxis, mit einem Kreis-
aufseher, welchem die Aufsicht über sämtliche Forstprojekte über-
tragen wurde, sehr gute Erfahrungen gemacht. Eine Ausnahme
wurde nur in jenen Forstrevieren gemacht, wo die Revierförster
die nötige Zeit und auch die nötige Fachkenntnis und Erfahrung
für die Uebernahme der Aufsicht hatten. Die finanzielle und
organisatorische Lösung dieser Kreisaufsichtsfrage ist sehr ein-
fach. Die Auslagen werden entsprechend dem Zeitaufwande auf
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des- und Kantonsbeiträge erbalten, nicbt in der wünscbbaren
Solidität ausgetubrt werden. Oie 8cbuid liegt nicbt bei clen Le-
amten und kebörden, sondern sie ist oit in cier Val u r der 8acbe
begründet unci wird durcb ciie Verkältnisse dilctiert. Nan ist bereit,
in dieser ocier jener (Gemeinde ein dan-, torsi- u n ci kulturtecb-
niscbes LrojeLt ausxuiübren. Os dark aber niât xu viei Losten.
Om einen niecieien Kos ten vo rans c i i1c,g /n erbalten, wird eine
ungenügende Lauweise angeorcinet. Oie angewendeten VorniaLen
entsprecben nicbt cien Lerrainverbàitnissen unci VerLebrsansprü-
eben iiei XVegbauten nnci cien Zoliditätsankurderungen bei 8cbutx-
bauten, iàinxâuiiungcn etc. Lei alien VerLebrs- unci 8cbutxbauten
ist nur às Leste gut genug, ilin ciies xu erreichen, ist in vielen
(iegencien eine ibböliung cier Oinbeitsp reise notwendig. .iecie
Allzeit ist iicies Lobnes wert. (Qualitätsarbeit muss arub ricbtig
bexablt sein. Oaber sollten ciie 8ubventionsbebörden nicbt xu stark
ccut ciie Lreise drücken, sonst ist gute Vrbeit unci ciie Lescbakkung
von erstklassigem Naterial, x. L. Lei ^.ukkorstungen unci Oinxäu-
uungen, nicbt möglicb.

iin ^nscbluss inöcbten wir nocb kurx ciie Krage der Lauauk-
sicbt streiten. Lei secier grösseren Laute Legt ciie Anstellung einer
periocliscben ocier zzermanenten, sack- unci kacbmännisclien Vcct-
sicbt iin Interesse einer projccktgcmâssen àiskûbrung cier Laute,
ja, sie ist ein absolutes Leciürtnis. Oirne eine solcbe soiite Lein
Projekt ausgekübrt werden, gleicbgültig ob dasselbe iin Vkknrd
ocier iin Laglobn ausgekübrt wird. its gibt allerdings Källe, wo
ciiese duksiebt clurcii «las Levier- ocier Lnterkorstpersonal aus-
getüirrt werden kann. iin allgemeinen wird es aber Lesser sein,
wenn ciiese àksicbt einenr spexielien Luksel>er, welcber init cier
ausxukübrenden Vrbeit vertraut ist, übertragen wirct. OaLei ist
nicLt gesagt, dass ein ^Vukseber nur ein Lauobjeict beauksicbtigen
könne. iin Oegsnteü, es ist okt nicbt bloss iin kinanxieiisn Interesse
cles Lauberrn, sonciern aucb iin Interesse cier .Arbeit selber, wenn
ein.Viitsebec mebrere Lauobjekte, welcbe natürlicb niebt xu weit
auseinancier Legen clürten, xu kontrollieren unci xu beautsicbtigen
iiat. Oaciurcb bat er (wiegenbelt, unter den gieicben Verbaltnissen
die verscbiedenen Launietboden — jeder Knternebmer packt die
Arbeit etwas anders an — in einem und demselben Zeitraum
kennen xu lernen. leb Labe in meiner Lraxis, mit einem Kreis-
autseber, weiebem die Vuksicbt über sämtücbe Korstprojekte über-
tragen wurde, sebr gute Krkabrungen gemacbt. Line Vusnabme
wurde nur in jenen Korstrevieren gemacbt, wo die Levierkörster
die nötige Zleit und aucb die nötige Kacbkenntnis und Krkabrung
kür die Lebernabme der àksicbt batten. Oie kinanxielle und
organisatoriscbe Lösung dieser Kreisauksicbtskrage ist sebr ein-
tack. Oie Vuslagen weiden entsprecbend dem ?eitaukwande aut
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die verschiedenen Bauobjekte verleilt, vom Bauherrn bezahlt und
nachher der Subventionsrechnung einverleibt. Au/ aZZe FäZZe Zue/eZ

nur eine rzcZiZiV/e Lösung der Au/sic/i/s/rage die notwendige Ge-
währ /ür die erwünschte QuaZi/äZ und SoZidiZäZ der Arbeit.

Meine Herren!

Damit habe ich die von der Kommission Baumberger dem
hohen Bundesrat zu Händen der Bundesversammlung gestellten
Anträge mehr oder weniger eingehend behandelt und wäre ich
am Schlüsse meines Referates. Bevor ich dasselbe schliesse, ge-
statten Sie mir noch ein kurzes Schlusswort.

In erster Linie möchte ich konstatieren, dass zwei Anträge der
Kommission, das Forstwesen betreffend, bereits verwirklicht sind:

1. Die Erhöhung der Beiträge des Bundes an den Bau von
Waldwegen und

2. die Subventionierung der Vermarkungsarbeiten in Gebirgs-
gegenden, wo eine Güterzusammenlegung nicht in Frage
kommt.

Wir haben eingangs erwähnt, dass die Verhinderung der Eut-
völkerung der Gebirgsgegenden zum Teil ein forstliches Problem
ist. Sie ist ein Problem im Sinne der Arbeitsbeschaffung, der
Beschaffung von wirtschaftlicher Arbeit im forstlichen Betriebe.
Die Beschaffung von solchen wirtschaftlich-forstlichen Arbeiten
liegt aber nicht immer in der finanziellen Macht des Wald-
besitzers. Hier müssen Bund und Kanton durch entsprechende
Beiträge die Interessen des Waldbesitzers fördern und unter-
sliilzen. Dies ist auf Grund der Anträge der baumberger'sehen
Kommission in vermehrtem Masse möglich. Hoffen wir, dieselben
werden daher, sofern dies nicht bereits geschehen ist, vom hohen
Bundesrat direkt durchgeführt oder an die eidgenössischen Räte
weitergeleitet. Den vielen Worten mögen bald ernste Taten folgen.

Im Gebirge wartet man mit Geduld auf die praktische Aus-
Wirkung der Motion Baumberger. Möge dieselbe nicht zu lange
ausbleiben.
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die versebiedenen Bauob/ebte verteilt, vom Lauberrn be/:ablt und
naebber der 8ubventionsrecbnung einverleibt. du/ a//e Bube bie/et
nur eine ricb/ig-e BösuuA der du/sicdis/ruAe die nniivendiAe 6e-
ruü/rr /ür die erurünscb/e Ouuiiiäi und 5oiidi/äi der drbeii.

Neine Herren!

Barnit lialre ieir die von der Kornrnission Baurnberger dein
boben Bundesrat ^u Banden der Lundesversarrrrrrlung gestellten
Anträge rnelrr oder weniger eingebend bebandelt und wäre ieb
arn 8eblus.se rneines Belerates. Bevor leb dasselbe sebliesse, ge-
statten 8ie nrir noeb ein buries 8eblusswort.

In erster Innre nröebte ieb bonstatieren, dass zwei Anträge der
Konrrnission, das Forstwesen betretend, bereits verwirbliebt sind:

Z, Die Brlröbung der Beitrüge des Bundes an den Lau von
Waldwegen und

2. die 8ubvent-ionierung der Verruarbungsarbeiten in (iebirgs-
gegen dein wo eine (iüterxusann n en legun g niebt in brage
bonnnt.

Wir baben eingangs erwäbnt, dass die Verbinderung der But-
völbeianrg der (iebirgsgegenden znnn 'l'eil ein lorstliebes Broblenr
ist. 8ie ist ein Broblern inr 8inne der .Brbeitsbeseballung, der
Leseballung von wirtscbaltlieber Arbeit inr lorstlicben Betriebe.
Die Besebakkung von solcben wirtsebaktlicb-lorstlicben Arbeiten
liegt aber niebt inrrner in der linanxiellen Bacbt des Wald-
Besitzers. Bier nrirssen Bund und Kanton dureb entspreebende
Beiträge die Interessen des WaldbesiBers lördern und unter-
stülpen. Dies ist auk Brund der Anträge der baunrberger'scben
Konnnission in verrnebrtern Basse nröglicb. Bollen wir, dieselben
werden daber, solern dies niebt bereits gesebeben ist, vorn boben
Bundesrat direkt durcbgelübrt oder an die eidgenössiseben Bäte
weitergeleitet. Ben vielen Worten nrögen bald ernste Baten lolgen.

Irn Bebirge wartet nran nrit Beduld aul die prabtiscbe ^us-
wirbung der Idiotinn Launrberger. Böge dieselbe niebt /:u lange
ausbleiben.
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